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Dies alles macht deutlich, dass das deutsche Rüstungs-
exportkontrollsystem grobe Mängel hat, die dringend 
durch ein striktes Rüstungsexportkontrollgesetz 
behoben werden müssen. Damit dieses nicht erneut 
ausgehebelt werden kann, muss es Klagerechte für 
Verbände enthalten, damit Rüstungsexportentscheidun-
gen vor Gericht auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüft 
und Exporte bei Verstößen gestoppt werden können. In 
anderen Ländern wie Großbritannien, den Niederlan-
den, Frankreich, Spanien, Belgien, Italien und Südafrika 
ist dies schon lange der Fall. Außerdem müssen Opfer 
von Rüstungsexporten Schadensersatz vor deutschen 
Gerichten geltend machen und als Nebenkläger:innen 
bei Strafprozessen auftreten können.

Auch andere europäische Länder verletzen bei Rüs-
tungsexporten regelmäßig europäische und interna-
tionale Regeln und Gesetze – mit fatalen Folgen für 
die Menschen in den Empfängerländern. Dies muss 
dringend aufhören, künftig müssen bei allen Rüstungs-
exporten das Völkerrecht, das europäische Recht und 
die Kinder- und Menschenrechte eingehalten werden –  
auch und gerade in europäischen Gemeinschafts-
projekten.  

Dafür werden sich Aktion Aufschrei – Stoppt den Waf-
fenhandel, Ohne Rüstung Leben und terre des hommes, 
die Herausgeber dieser Studie, zusammen mit natio-
nalen und internationalen Partnern weiter konsequent 
einsetzen. 

Niels Dubrow,  
Ohne Rüstung Leben

Susanne Weipert,  
Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel

Ralf Willinger,  
terre des hommes

Geht Deutschland einen restriktiven Sonderweg in der 
Rüstungsexportpolitik? Die vorliegende Studie wider-
legt diese Behauptung der Rüstungsindustrie und von 
Teilen der Politik eindeutig. Ganz im Gegenteil zeigt 
sie, dass ein großer Teil der von der Bundesregierung 
erteilten Rüstungsexportgenehmigungen gegen das 
Völkerrecht und europäisches Recht verstößt – unter 
anderem gegen den Waffenhandelsvertrag (ATT), die 
VN-Kinderrechtskonvention und den Gemeinsamen 
Standpunkt der EU zu Rüstungsexporten – und nicht 
zuletzt gegen die eigenen Politischen Grundsätze der 
Bundesregierung zu Rüstungsexporten. Dies belegen 
die Autor:innen dieser Studie, die drei Völkerrechtler:in-
nen, Prof. Dr. Thilo Marauhn, Kristoffer Burck und Vera 
Strobel, denen wir herzlich für Ihre Arbeit danken.

Nur weil es bei den genannten internationalen und 
europäischen Verträgen bisher keine oder nur sehr ein-
geschränkte Klagemöglichkeiten gibt, ist Deutschland 
für diese Rechtsverletzungen bisher nicht gerichtlich 
verurteilt worden. Dies könnte sich bald ändern, nach-
dem Deutschland Anfang März vor dem Internationalen 
Gerichtshof in Den Haag wegen Waffenlieferungen an 
Israel und möglicher Begünstigung von Völkermord im 
Gazastreifen angeklagt wurde. Auch gibt es eine seit 
2019 laufende Strafanzeige vor dem Internationalen 
Strafgerichtshof in Den Haag gegen deutsche Behörden 
und Unternehmen wegen möglicher Beihilfe zu Kriegs-
verbrechen durch Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien 
und in die Vereinigten Arabischen Emirate, welche 
zusammen mit anderen verbündeten Ländern wie Ägyp-
ten für völkerrechtswidrige und damit illegale Bombar-
dierungen und Tötungen von Tausenden von Zivilist:in-
nen im Jemenkrieg verantwortlich sind, darunter viele 
Kinder. Scharfe Kritik und Appelle an Deutschland, 
die Regeln einzuhalten, gibt es schon seit langem von 
vielen europäischen und internationalen Akteuren, dar-
unter dem EU-Parlament, dem VN-Menschenrechtsrat 
oder dem VN-Ausschuss für die Rechte des Kindes. 

Vorwort
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Zusammenfassung

Der 2022 von dem federführenden Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vorgelegte 
Entwurf der Eckpunkte für ein Rüstungsexportkont-
rollgesetz stellt einen ersten Schritt dar, bedarf jedoch 
wesentlicher Nachbesserungen und Schärfungen, 
um den internationalen Verpflichtungen ausreichend 
gerecht zu werden. Neben den genannten Punkten ist 
besonders zu kritisieren, dass auf den Waffenhandels-
vertrag kein Bezug genommen wird, dass angedacht 
ist, den Länderkreis der bevorzugt zu behandelnden 
NATO-gleichgestellten Staaten auszuweiten, und 
dass Entscheidungen über Rüstungsexporte aus 
europäischen Gemeinschaftsprojekten zukünftig per 
Mehrheitsbeschluss der beteiligten Länder, also ohne 
nationales Veto-Recht, getroffen werden sollen. 

Um eine zurückhaltende und verantwortungsvolle Rüs-
tungsexportpolitik zu erreichen, wie sie unterschied-
liche Bundesregierungen seit langem proklamieren, 
bedarf es entsprechend rechtlicher Verschärfungen 
und Korrekturen – sowohl in der Praxis, als auch im 
geplanten Rüstungsexportkontrollgesetz. 

Außerdem sollte ein Verbandsklagerecht vorgesehen 
werden, mittels dem Rüstungsexportgenehmigungen 
von Gerichten daraufhin überprüft werden können, ob 
diese im Rahmen der bestehenden Gesetze getroffen 
wurden. 

Zehn konkrete Forderungen dazu finden sich im Fazit 
am Ende der Studie. 

Für das deutsche Rüstungsexportkontrollregime 
bestehen völkerrechtliche und europarechtliche 
Anforderungen, wie der Waffenhandelsvertrag (Arms 
Trade Treaty, ATT) und der Gemeinsame Standpunkt 
der EU zu Rüstungsexporten (GS), die VN-Kinder-
rechtskonvention und andere Völkerrechtsverträge, 
die sowohl abstrakt als auch konkret bei Rüstungsex-
portentscheidungen zu berücksichtigen sind. Bisher 
werden diese Vorgaben innerstaatlich nur unzurei-
chend umgesetzt. 

Dies gilt beispielsweise für die deutsche Umsetzung 
internationaler Prüfkriterien für Rüstungsexporte,  
für die von der Bundesregierung angewendete 
Klein waffendefinition, die einen Teil der Kleinwaffen-
exporte nicht erfasst und damit gegen Artikel 5 (3) des 
Waffenhandelsvertrags verstößt, und für die Praxis 
einer Differenzierung des Genehmigungsverfahrens 
nach bestimmten Ländergruppen (EU. NATO, NATO 
gleichgestellte Länder und Drittländer). Auch die im 
deutschen Recht enthaltene Differenzierung zwischen 
Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern findet sich 
weder im Gemeinsamen Standpunkt noch im Waffen-
handelsvertrag und ist besonders wegen der weniger 
restriktiven Genehmigungspraxis für sonstige Rüs-
tungsgüter kritisch zu sehen. 

Es ist dringend notwendig, dass die Vorgaben aus dem 
Waffenhandelsvertrag und Gemeinsamem EU-Stand-
punkt in Gesetzesvorhaben und in der Exportpraxis 
vollumfänglich Niederschlag finden. 



Einleitung und 
Rahmenbedingungen1. 

Kampfflugzeuge der saudischen Luftwaffe, die im Jemenkrieg  
für illegale Bombardierungen von Zivilist:innen eingesetzt werden.  
Lieferungen von Munition und Teilen für Kampfflugzeuge nach Saudi-Arabien  
wurden 2022 und 2023 von der Bundesregierung genehmigt.
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Die deutsche Bundesregierung setzt sich nach eigener 
Aussage für eine regelbasierte internationale Ord-
nung ein und engagiert sich auf globaler Ebene für die 
Umsetzung und Durchsetzung des Völkerrechts. Jedoch 
berücksichtigt die Bundesregierung im Bereich der 
Rüstungsexportkontrolle internationale und europäi-
sche Verpflichtungen, die sich aus dem Vertrag über 
den Waffenhandel (Arms Trade Treaty, ATT) und dem 
Gemeinsamen Standpunkt (GS) der EU zu Rüstungsex-
porten (2008/944/GASP), der VN-Kinderrechtskonven-
tion und anderen völkerrechtlichen Verträgen ergeben, 
nicht ausreichend. Zugleich wird insbesondere von 
Seiten der Rüstungsindustrie und von Politiker:innen, 
die Rüstungsexporte ausweiten wollen, behauptet, 
Deutschland würde durch eine vermeintlich zu restrik-

1 Großbritannien, das u. a. am Gemeinschaftsprojekt „Eurofighter“ beteiligt ist, ist seit dem Austritt aus der EU nicht mehr an den 
Gemeinsamen Standpunkt und nur noch an den Waffenhandelsvertrag gebunden.

tive Position eine Sonderrolle, insbesondere im Kontext 
europäischer Gemeinschaftsprojekte, einnehmen. Dar-
über hinaus wird bemängelt, dass es an Regeln fehle, 
die Rüstungsexporte aus EU-Gemeinschaftsprojekten zu 
harmonisieren. Dabei sind alle EU-Staaten, die an sol-
chen Gemeinschaftsprojekten beteiligt sind,1 zumindest 
an dieselben Kriterien für Rüstungsexporte gebunden, 
die im rechtsverbindlichen Gemeinsamen Standpunkt 
festgelegt wurden. Doch werden diese in der Praxis 
von vielen EU-Ländern, darunter Deutschland, oft nicht 
eingehalten, und Sanktionsmechanismen fehlen. Zudem 
kommt es durch divergierende Auslegung und Anwen-
dung dieser Kriterien regelmäßig zu Konflikten zwischen 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Ausfuhrgenehmigungen 
für Rüstungsexporte aus Gemeinschaftsprojekten.

Ausfuhrantrag

Dritt-
staaten

Bundesministerium
für Wirtschaft

und Klimaschutz

Auswärtiges Amt

Bundesministerium
der Verteidigung

Bundesministerium
für Wirtschaft

und Klimaschutz

Bundesamt
für Wirtschaft

und Ausfuhrkontrolle

Bundesminister:innen
des Auswärtigen, des Innern, der Justiz,

der Finanzen,für Wirtschaft, der Verteidigung,
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

und Chef:in des Bundeskanzleramtes

Bundessicherheitsrat

Kriegswaffen

Sonstige
Rüstungsgüter

EU
NATO

Rüstungs-
unternehmen

�
☑

⦻
�

⦻
�

�
☑ ⦻

�

�
☑ ⦻

�

Ablaufschema für Rüstungsexportgenehmigungen

  Legende

 � Verweis 
  auf höhere Ebene

 ☑ Entscheidung 
  kann getroffen 
  werden

 ⦻ Ablehnung

 � Genehmigung

Ein Großteil der von Deutschland exportierten Kleinwaffen – je nach Jahr Zweidrittel bis Vierfünftel – wird als „Sonstige Rüstungsgüter“ 
eingestuft – darunter Pistolen, Revolver, Scharfschützengewehre und selbst halbautomatische Waffen, sofern nicht für das Militär 
bestimmt.. Für diese gilt das Außenwirtschaftsgesetz (AWG), das Exporte nach dem Grundsatz der Außenwirtschaftsfreiheit fördert, 
im Gegensatz zum restriktiveren Kriegswaffenkontrollgesetz, das für „Kriegswaffen“ angewendet wird. Diese unzureichende deutsche 
Kleinwaffendefinition verstößt gegen Artikel 5 (3) des Waffenhandelsvertrags ATT und führt zu umfangreichen, kaum kontrollierten 
Exporten von Kleinwaffen – die als Massenvernichtungswaffen des 21. Jahrhunderts gelten.
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1.1  Bisheriger Regelungsrahmen

Das Grundgesetz schreibt in Artikel 26 (2) vor, dass die 
Ausfuhr von zur Kriegführung bestimmten Waffen aus 
Deutschland grundsätzlich verboten ist und nur ausnahms-
weise genehmigt werden kann. Die nähere Umsetzung 
dieses generellen Verbots mit Genehmigungsvorbehalt 
erfolgt bisher durch einen sprichwörtlichen „Flickentep-
pich“ an Gesetzen und politischen Regelungen. Dabei wird 
eine Unterscheidung vorgenommen zwischen „Kriegs-
waffen“ und „sonstigen Rüstungsgütern“. Kriegswaffen 
fallen unter das Kriegswaffenkontrollgesetz und, wie durch 
Artikel 26 (2) vorgegeben, bedürfen einer Ausfuhrgeneh-
migung, auf deren Erteilung kein Rechtsanspruch besteht. 
„Sonstige Rüstungsgüter“, welche nicht durch Artikel 26 
(2) erfasst werden, fallen unter das Außenwirtschaftsge-
setz (AWG) sowie die ergänzende Außenwirtschaftsver-
ordnung (AWV), welche grundsätzlich die Freiheit des 
Exportes gewähren, gemäß § 5 Außenwirtschaftsgesetz 
aber Beschränkungen in Form von Genehmigungserfor-
dernissen i. S. d. § 4 (3) Außenwirtschaftsgesetz vorsehen. 
Zwar sind für Exporte beider Güterkategorien Genehmi-
gungen erforderlich, jedoch bestehen deutliche Unter-
schiede im Genehmigungsverfahren und in der Anfecht-
barkeit von Entscheidungen. 

Darüber hinaus gibt es die „Politischen Grundsätze für 
den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungs-
gütern“ (Politische Grundsätze), die 1970 verabschiedet 
wurden und von verschiedenen Bundesregierungen 
überarbeitet wurden, zuletzt im Jahr 2019. Die Politischen 
Grundsätze legen Ansätze über den Dualismus zwischen 
Kriegswaffenkontrollgesetz und Außenwirtschaftsge-
setz / Außenwirtschaftsverordnung hinaus fest und ver-
suchen so eine einheitlichere Praxis herzustellen. Diese 
stellen jedoch lediglich politisch verbindliche Binnenre-
gelungen der Regierung dar. Sie entfalten keine rechtliche 
Bindungswirkung. Die genaue Ausgestaltung und Inter-
aktion der jeweiligen Bundesgesetze mit den Politischen 
Grundsätzen und potentielle Widersprüche gegenüber 
internationalen Verpflichtungen Deutschlands werden 
in Abschnitt II. dieser Studie dargestellt. Unter diesem 
Blickwinkel werden auch die in dem Eckpunkteentwurf für 
das Rüstungsexportkontrollgesetz formulierten Reform-
vorschläge untersucht und einer Bewertung unterzogen.  

2 Factsheet: Rüstungsexportgenehmigungen 2022, verfügbar unter https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/
Faktenblaetter/factsheet-ruestungsexportgenehmigungen-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1, die Zahlen vom BMWK bilden 
dabei jedoch nur die Ausfuhren nach der EU-Definition ab.

3 Ibid.

4 Tabelle 1. verfügbar unter https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-03/2303_at_fact_sheet_2022_v2.pdf.

5 SIPRI Arms Transfers Database, TIV of arms exports from Germany by recipient, 2018-2022, verfügbar unter https://armstrade.
sipri.org/armstrade/page/values.php.

1.2  Deutsche Rüstungsexporte 2022

Laut den vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) herausgegebenen Zahlen wurden 
im Jahr 2022 Einzelgenehmigungen für Rüstungsexporte 
in Höhe von ca. 8,4 Milliarden Euro erteilt.2 Hiervon 
entfallen laut BMWK 2,2 Milliarden Euro auf Liefe-
rungen an die Ukraine sowie 5,1 Milliarden Euro auf 
Lieferungen an EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte 
Länder.3 Der Gesamtwert der Lieferungen an Dritt-
länder beläuft sich insgesamt auf 3,2 Milliarden Euro, 
dies entspricht einem wertmäßigen Anteil von 38 % im 
Vergleich zu 61,6 % im Vorjahr. Bei den tatsächlichen 
Ausfuhren von Rüstungsgütern zeigt sich allerdings 
eine starke Diskrepanz in der Genehmigungspolitik der 
unterschiedlichen Bundesregierungen. Nach Zahlen 
des Friedensforschungsinstitutes SIPRI wurden im Jahr 
2022 Rüstungsgüter vor allem an Ägypten, Israel und 
Südkorea verkauft. 

Im Zeitraum von 2018 bis 2022 war Ägypten  
mit 18 % aller Rüstungsexporte Hauptabnehmer 
deutscher Rüstungsgüter.4 Weiterhin gehörten  
im selben Zeitraum Drittländer wie Algerien,  
Brasilien, Indien und Saudi-Arabien zu den  
größten Importeuren deutscher Rüstungsgüter.5 

Anzumerken ist darüber hinaus, dass weder die Zahlen 
des BMWK noch die von SIPRI vollständige Daten für 
Kleinwaffen beinhalten.

„

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/Faktenblaetter/factsheet-ruestungsexportgenehmigungen-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/Faktenblaetter/factsheet-ruestungsexportgenehmigungen-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-03/2303_at_fact_sheet_2022_v2.pdf
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php
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Zwar verfügt die EU über keine primärrechtliche 
Zuständigkeit für Rüstungsexporte. Die Mitgliedsstaa-
ten haben jedoch am 8. Dezember 2008 im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 
den Gemeinsamen Standpunkt der EU zu Rüstungs-
exporten (2008/944/GASP) verabschiedet. Eine 
Überarbeitung des Gemeinsamen Standpunktes ist im 
Jahr 2019 erfolgt, und ein Verweis auf den Waffenhan-
delsvertrag (ATT) wurde im Zuge dessen eingefügt.6 
Der Gemeinsame Standpunkt enthält gemeinsame 
Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtech-
nologie und Militärgütern. Er soll Mindeststandards für 
Rüstungsexporte der EU-Mitgliedstaaten setzen, eine 
zurückhaltende Praxis etablieren und größere Transpa-
renz als bislang sicherstellen. Unter anderem beinhaltet 
der Gemeinsame Standpunkt in Artikel 2 acht Krite-
rien, anhand welcher Rüstungsexportentscheidungen 
beurteilt werden sollen. Sind die Kriterien 1 – 47 erfüllt, 
muss die Genehmigungsbehörde eine Genehmigung 
versagen. Die Kriterien 5 – 88 sollen von der zuständigen 
Behörde jeweils bei ihrer Entscheidungsfindung berück-
sichtigt werden, gebieten jedoch für sich genommen 
keine Genehmigungsversagung. 

Der Gemeinsame Standpunkt ist ein inter-
gouvernementales, also völkerrechtliches  
Instrument und für alle Mitgliedstaaten rechts-
verbindlich. 

6 Council Decision (CFSP) 2019/1560 of 16 September 2019 amending Common Position 2008/944/CFSP defining common 
rules governing control of exports of military technology and equipment, verfügbar unter https://eur-lex.europa.eu/eli/
compos/2008/944/2019-09-17. 

7 Kriterium 1: Einhaltung internationaler Verpflichtungen; Kriterium 2: Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völker-
rechts im Endbestimmungsland; Kriterium 3: Innere Lage im Endbestimmungsland; Kriterium 4: Aufrechterhaltung von Frieden, 
Sicherheit und Stabilität in der Region.

8 Kriterium 5: Nationale Sicherheit der Mitgliedssaaten und verbündeter Länder; Kriterium 6: Verhalten des Käuferlandes gegenüber 
der internationalen Gemeinschaft; Kriterium 7: Risiko der Abzweigung im Käuferland oder Widerausfuhr unter unterwünschten 
Bedingungen; Kriterium 8: Vereinbarkeit der Ausfuhr mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Empfängerlandes. 

Die Umsetzung bzw. Anwendung dessen liegt jedoch 
in der Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten, die 
dabei einen Ermessensspielraum haben. Ebenso ist 
eine gerichtliche Durchsetzung bei Verstößen hierge-
gen unmöglich, nicht zuletzt aufgrund der mangelnden 
Durchsetzbarkeit und der fehlenden Zuständigkeit 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Bereich 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. 
Ohne nationale Umsetzung und Ausgestaltung von 
Klage rechten Betroffener oder von Verbänden ist 
eine Durchsetzung vor nationalen Gerichten nicht zu 
erreichen.

Der Waffenhandelsvertrag (ATT) ist ein völker-
rechtlicher Vertrag, der Regelungen zum Handel mit 
bestimmten Rüstungsgütern beinhaltet. Er wurde von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN) 
verabschiedet und ist am 24. Dezember 2014 in Kraft 
getreten. Bislang haben 113 Staaten diesen Vertrag 
ratifiziert und sich den darin enthaltenen völkerrecht-
lichen Verpflichtungen unterworfen. Der Waffenhan-
delsvertrag stellt einen Versuch dar, internationale 
Mindeststandards für Rüstungsexporte zu setzen und 
den illegalen Handel mit Rüstungsgütern zu verhindern. 
Laut den Vorgaben des Waffenhandelsvertrags müssen 
Staaten vor dem Export von Rüstungsgütern bestimmte 
Bewertungskriterien beachten, Verbote umsetzen  
sowie Berichts- und Kooperationspflichten erfüllen.  

2.1  Verpflichtungen Deutschlands durch Waffenhandelsvertrag (ATT)  
und Gemeinsamen Standpunkt der EU zu Rüstungsexporten

„

https://eur-lex.europa.eu/eli/compos/2008/944/2019-09-17
https://eur-lex.europa.eu/eli/compos/2008/944/2019-09-17
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Die Bewertungskriterien unterscheiden, ähnlich wie 
beim Gemeinsamen Standpunkt der EU, zwischen 
solchen Fällen, in denen der Export verboten werden 
muss,9 und solchen, in denen die Einschätzung der 
jeweiligen Kriterien in die Bewertung einfließen muss.10 
Zwar sind die Kategorien des Gemeinsamen Stand-
punkts detaillierter als die des Waffenhandelsvertrags, 
jedoch finden sich in beiden Regelwerken Kriterien, die 

9 Verbot in Fällen, in denen der Export Verpflichtungen aus Maßnahmen des VN-Sicherheitsrates nach Kapitel VII entgegenlaufen würde 
(Art. 6 (1)), in denen die Ausfuhr internationalen Verpflichtungen und Verträgen entgegenstehen würde (Art. 6 (2)), und in denen zum 
Zeitpunkt der Genehmigung Wissen darüber besteht, dass die Rüstungsgüter zur Durchführung von Völkermord, Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, Schwere Brüche der Genfer Konventionen, Angriffe auf Zivilpersonen und Objekte, sowie weitere Kriegsverbre-
chen die sich aus internationalen Abkommen ergeben, eingesetzt werden (Art. 6 (3)). 

10 Einbeziehung in die Genehmigungsentscheidung, ob der Export internationalen Frieden und Sicherheit unterminieren würde (Art. 
7 (1)a)), zu schweren Verletzungen humanitären Völkerrechts und Menschenrechten, Terrorismus oder organisiertem transna-
tionalen Verbrechen gebraucht werden könnte (Art. 7 (1)b) i – iv)) und dem möglichen Einsatz der Güter in geschlechtsbasierten 
Gewalttaten und schweren Gewalttaten gegen Frauen und Kinder (Art. 7(4)). 

11 So verweist Artikel 5(3) i. V. m. Artikel 2(1) auf die geltende VN-Definition, welche für diese Waffenklasse im International Instru-
ment to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons, unter II (4) zu 
finden ist. Vergleiche dazu: Casey-Maslen, S. (2016), The Arms Trade Treaty: A Commentary, S. 104 para 2.176 – 2.178.

im jeweils anderen nicht enthalten sind, so zum Beispiel 
das Kriterium der geschlechtsspezifischen Gewalt, das 
im Waffenhandelsvertrag vorgesehen ist, im Gemeinsa-
men Standpunkt jedoch nicht genannt wird. Außerdem 
fordert der Waffenhandelsvertrag eine Anwendung der 
umfassenderen VN-Definition für Kleine und Leichte 
Waffen,11 während der Gemeinsame Standpunkt auf die 
europäische Definition für diese Kategorie abstellt, die 

Waffenhandelsvertrag (Arms Trade Treaty, ATT): 113 Vertragsstaaten haben den Vertrag ratifiziert (dunkelblau), 28 Unterzeichnerstaaten 
haben den Vertrag unterschrieben aber noch nicht ratifiziert (hellblau), 54 Staaten sind dem Vertrag noch nicht beigetreten (grau).  
 Quelle: https://thearmstradetreaty.org/

https://thearmstradetreaty.org/
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sich aus der Gemeinsamen Aktion des Rates aus dem 
Jahre 200212 ergibt. Beide Regelwerke bedürfen natio-
naler Implementierung mittels innerstaatlicher Rege-
lungen, ohne aber Umsetzungsmodalitäten festzulegen. 
Der Waffenhandelsvertrag wurde im Oktober 2013 
durch das Gesetz zu dem Vertrag über den Waffenhan-
del in deutsches Recht übernommen. Dieses beinhaltet 
jedoch lediglich die Zustimmung zum Waffenhandels-
vertrag. Obwohl das Gesetz selbst keine zusätzlichen 
Verpflichtungen über den bestehenden Regelungsrah-
men des Kriegswaffenkontrollgesetzes und des Außen-
wirtschaftsgesetzes sowie der Außenwirtschaftsverord-
nung hinaus normiert, ist die Bundesrepublik jedoch 
durch die Unterzeichnung des Waffenhandelsvertrags 

12 Europäische Union, Gemeinsame Aktion des Rates vom 12. Juli 2002 betreffend den Beitrag der Europäischen Union zur Bekämp-
fung der destabilisierenden Anhäufung und Verbreitung von Handfeuerwaffen und leichten Waffen und zur Aufhebung der Gemein-
samen Aktion 1999/34/GASP, (2002/589/GASP).

völkerrechtlich zur Einhaltung desselben verpflichtet. 
Gegenwärtig besteht in der Folge eine Diskrepanz 
zwischen völkerrechtlicher und nationaler Umsetzung in 
der Praxis und Gesetzeslage. 

Eine umfangreiche Reform im Zuge eines detaillierteren 
Ausführungsgesetzes hätte das Potential, Grauzonen 
zwischen rechtlicher und politischer Verbindlichkeit  
zu beseitigen und dadurch ein Mehr an Rechtssicher-
heit zu schaffen. Im System der Rüstungsexportkon-
trolle der Bundesrepublik stellt daher ein ordentliches 
Parlamentsgesetz mit klarer Bindungswirkung, wie  
das geplante Rüstungsexportkontrollgesetz, die rechts-
sicherste Option dar.

GEMEINSAMER STANDPUNKT 2008/944/GASP DES RATES 
vom 8. Dezember 2008 

betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern

Artikel 2
Kriterien

Kriterium 1: Einhaltung der internationalen Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten, insbesondere der 
vom VN-Sicherheitsrat oder der Europäischen Union 
verhängten Sanktionen, der Übereinkünfte zur Nicht-
verbreitung und anderen Themen sowie sonstiger 
internationaler Verpflichtungen

Kriterium 2: Achtung der Menschenrechte und des 
humanitären Völkerrechts durch das Endbestim-
mungsland

Kriterium 3: Innere Lage im Endbestimmungsland 
als Ergebnis von Spannungen oder bewaffneten 
Konflikten

Kriterium 4: Aufrechterhaltung von Frieden, Sicher-
heit und Stabilität in einer Region

Kriterium 5: Nationale Sicherheit der Mitgliedstaa-
ten und der Gebiete, deren Außenbeziehungen in 
die Zuständigkeit eines Mitgliedstaats fallen, sowie 
nationale Sicherheit befreundeter und verbündeter 
Länder

Kriterium 6: Verhalten des Käuferlandes gegenüber 
der internationalen Gemeinschaft, unter besonderer 
Berücksichtigung seiner Haltung zum Terrorismus, 
der Art der von ihm eingegangenen Bündnisse und 
der Einhaltung des Völkerrechts

Kriterium 7: Risiko der Abzweigung von Militärtech-
nologie oder Militärgütern im Käuferland oder der 
Wiederausfuhr von Militärgütern unter unerwünsch-
ten Bedingungen

Kriterium 8: Vereinbarkeit der Ausfuhr von Militär-
technologie oder Militärgütern mit der technischen 
und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Emp-
fängerlandes, wobei zu berücksichtigen ist, dass die 
Staaten bei der Erfüllung ihrer legitimen Sicherheits- 
und Verteidigungsbedürfnisse möglichst wenige 
Arbeitskräfte und wirtschaftliche Ressourcen für die 
Rüstung einsetzen sollten
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2.2  Kleinwaffendefinition  
und Unterscheidung zwischen Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern 

13 Die Bezeichnung „Kleinwaffen“ wird im deutschen Sprachgebrauch oft synonym mit der genaueren Bezeichnung von Kleinen und 
Leichten Waffen (im Englischen üblich: Small Arms and Light Weapons) genutzt. Wie in Abschnitt II. 2. a. beschrieben gibt es 
jedoch abweichende Definitionen, je nach Rechtsrahmen.

14 Im Jahr 2021 wurde bspw. über Exportgenehmigungen für „Kleinwaffen“ in Höhe von 43,9 Mio. Euro berichtet, jedoch wurden 
Ausfuhren für Handfeuerwaffen (nach Ausfuhrlistenposition A0001) in Höhe von 234 Mio. Euro freigegeben. Vergleiche dazu: Rüs-
tungsexportkontrollbericht der Bundesregierung 2021, S. 32 Fußnote 36, S. 10, S. 29. Vergleiche dazu: Steinmetz, Studie „Kleinwaf-
fen in kleinen Händen – Deutsche Rüstungsexporte verletzen Kinderrechte“, 2020, S. 33 Infobox 8b, und S. 35.

15 §1 Außenwirtschaftsgesetz i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG.

Die Bundesregierung gibt an, der Problematik von 
Kleinwaffen13, vor allem in nicht-internationalen Konflik-
ten, besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und hat im 
Jahr 2015 die „Grundsätze der Bundesregierung für die 
Ausfuhrgenehmigungspolitik bei der Lieferung von Klei-
nen und Leichten Waffen, dazugehöriger Munition und 
entsprechender Herstellungsausrüstung in Drittländer“ 
(Kleinwaffen-Grundsätze) veröffentlicht. Demnach soll 
Herstellungsausrüstung für die Produktion von Kleinen 
und Leichten Waffen in Drittstaaten nicht mehr geneh-
migt werden, wenn dadurch eine neue Fertigungslinie 
entsteht. Die Politischen Grundsätze greifen diese auf 
und formulieren darüber hinaus ein grundsätzliches 
Exportverbot von Kleinwaffen in Drittländer. Dies stellt 
im internationalen Vergleich eine restriktive Position 
dar. Diese relativiert sich aber durch die verwendete 
enge Kleinwaffendefinition, die viele Kleinwaffentypen 
nicht erfasst. Während in den Politischen Grundsät-
zen keine Definition von „Kleinwaffen“ vorgenommen 
wird, verweisen die Kleinwaffengrundsätze auf die 
obengenannte Definition der Gemeinsamen Aktion des 
EU-Rates vom 12. Juli 2002, welche von der durch den 
Waffenhandelsvertrag vorgegebenen umfangreicheren 
VN-Definition deutlich abweicht. 

Daraus folgend werden in Deutschland lediglich eine 
abschließende Liste spezifischer Handfeuerwaffen, 
beispielsweise Sturmgewehre und Maschinenpistolen, 
als „Kleinwaffen“ definiert. 

Dagegen fallen verschiedene Waffenklassen wie 
Pistolen, Revolver, Scharfschützengewehre und 
Karabiner (v.a. Jagdgewehre und Sportwaffen) und 
selbst halbautomatische Waffen (sofern nicht für 
das Militär bestimmt) nicht unter die deutsche bzw. 
europäische Definition von Kleinwaffen – diese 
umfassen etwa Zweidrittel bis Vierfünftel aller jähr-
lichen deutschen Kleinwaffenexporte.14 

Dies hat wiederum zur Folge, dass diese Waffenklassen 
weder unter das Kriegswaffenkontrollgesetz noch unter 
das grundsätzliche Exportverbot in Drittstaaten aus den 
Politischen Grundsätzen fallen und stattdessen lediglich 
als sonstige Rüstungsgüter im Rahmen von Außen-
wirtschaftsgesetz und Außenwirtschaftsverordnung 
überwacht werden. Die Verwendung dieser Definition 
verstößt gegen das Gebot aus Artikel 5 (3) des Waffen-
handelsvertrags, dass Vertragsstaaten keine engeren 
Definitionen anwenden dürfen als die im Vertragstext 
enthaltenen. 

Die im deutschen Recht enthaltene Differenzierung 
zwischen Kriegswaffen und sonstigen Rüstungs-
gütern findet sich weder im Gemeinsamen Stand-
punkt der EU noch im Waffenhandelsvertrag.  

Sie ist besonders wegen der weniger restriktiven 
Genehmigungspraxis für sonstige Rüstungsgüter 
kritisch zu sehen. Während bei Kriegswaffen weiterhin 
kein Anspruch auf Genehmigungserteilung besteht 
und erteilte Genehmigungen grundsätzlich jederzeit 
widerrufbar sind, gilt für sonstige Rüstungsgüter der 
Grundsatz der Außenwirtschaftsfreiheit.15 Vor allem in 
Anbetracht der von VN-Standards abweichenden Defini-
tion von Kleinwaffen, welche in großen Teilen nicht als 
Kriegswaffen eingestuft sind, ist die Aufrechterhaltung 
dieser Differenzierung zu kritisieren. Sie stellt eine deut-
sche Besonderheit dar. 

„

„
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Laut Eckpunkteentwurf für das Rüstungsexportkontroll-
gesetz soll diese Unterscheidung nun auch weiterhin 
Anwendung finden.16 Es ist jedoch vorgesehen, die 
Genehmigungsprüfung von sonstigen Rüstungsgütern 
nicht allein im Lichte einer isolierten Betrachtung ihrer 
Klassifizierung vorzunehmen, sondern in stärkerem 
Maße nicht weiter konkretisierte kontextuale Aspekte 
einzubeziehen.

Das Vorliegen eines konkreten Ausfuhranspruchs in 
Bezug auf sonstige Rüstungsgüter soll laut Eckpunk-
teentwurf anhand der im Rüstungsexportkontrollgesetz 
„neu gefassten, verbindlichen Kriterien“ sowie der 
„außen- und sicherheitspolitischen Bewertung der Bun-
desregierung“ entschieden werden. Gleiches gilt für 
einen etwaigen Widerruf. Ebenso sollen der konkrete 
Endverwender sowie die konkrete Endverwendung 
anhand der Kriterien und Grundsätze bewertet werden. 

16 Entwurf: Eckpunkte für das Rüstungsexportkontrollgesetz, Punkt 7.

17 Ibid. 

Weiterhin soll die Kriegswaffenliste überarbeitet und 
aktualisiert werden, vor allem in Anbetracht neue-
rer technologischer Entwicklungen.17 Zwar bleibt die 
Ausgestaltung dessen noch unklar. Grundsätzlich ist 
eine Aktualisierung jedoch zu begrüßen, sofern diese 
dazu beiträgt, dass einige sonstige Rüstungsgüter als 
Kriegswaffen klassifiziert werden. Die zugrundliegende 
Problematik der völkerrechtlich nicht zugestandenen 
Unterscheidung wird dies jedoch nicht lösen.

Der Eckpunkteentwurf trifft keinerlei Aussagen über 
den zukünftigen Umgang mit Kleinwaffen. 

Das Rüstungsexportkontrollgesetz sollte sich klar 
an der umfassenderen VN-Definition für Kleine und 
leichte Waffen orientieren, …

… um Deutschlands Verpflichtungen aus dem Waffen-
handelsvertrag nachzukommen und der verheerenden 
Relevanz von Kleinwaffen in bewaffneten Konflikten 
gerecht zu werden.

Mehr als 38.000 solcher Pistolen „SIG Sauer SP2022“ wurden von Deutschland aus illegal über die USA in den bewaffneten Konflikt  
nach Kolumbien geliefert. Dafür wurden drei Top-Führungskräfte von SIG Sauer vor Gericht verurteilt, das Unternehmen musste  
11 Millionen Euro zahlen.

„
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2.3 Kriterienkatalog

18 Entwurf: Eckpunkte für das Rüstungsexportkontrollgesetz, Punkt 1. 

19 Politische Grundsätze Punkt I (2, 3).

20 Politische Grundsätze Punkt III (6).

Als „Kernelement“ soll nach dem Eckpunkteentwurf 
für das Rüstungsexportkontrollgesetz ein verbind-
licher Kriterienkatalog für die Bewertung von Ausfuhr-
anträgen und die Ermessensausübung bei Rüstungs-
exportentscheidungen vorgegeben werden.18 Dieser  
soll auf den acht Kriterien des Gemeinsamen Stand-
punkts aufbauen, diese jedoch um weitere Aspekte  
ergänzen. Überwiegend nicht verwiesen wird jedoch  
auf die Kriterien des Waffenhandelsvertrags, welche  
teilweise restriktiver sind als die des Gemeinsamen  
Standpunkts. Diese finden zwar über den Umweg  
der Politischen Grundsätze und des Gemeinsamen  
Standpunkts Bedeutung in einem zukünftigen Rüs-
tungsexportkontrollgesetz, jedoch erzeugt die Nicht-
nennung den Eindruck einer Normenhierarchie. Dies 
ist bedauerlich, da dem Waffenhandelsvertrag und 
dessen Verpflichtungen gegenüber dem Gemein-
samen Standpunkt augenscheinlich eine geringere 
Rolle zugemessen wird. Die Vorgaben der Politischen 
Grundsätze sollen bestehen bleiben und die Kriterien 
ergänzen und erweitern. 

Hier sollte eine direkte Aufnahme dieser Ergänzungen 
und Erweiterungen in ein Gesetzesvorhaben aus den 
oben beschriebenen Gründen erfolgen. Sofern die 
Politischen Grundsätze restriktivere Vorgaben als der 
Gemeinsame Standpunkt machen, sollen diese vor-
rangig Anwendung finden. Diese vorrangige Anwen-
dung sollte auch für restriktivere Vorgaben aus dem 
Waffenhandelsvertrag gelten. Im Folgenden werden 
die Kriterien der Einhaltung der Menschenrechte und 
des humanitären Völkerrechts sowie die Kriterien des 
bewaffneten Konflikts und von Frieden, Sicherheit und 
Stabilität im Einzelnen adressiert.

a. Menschenrechte

Weder das Kriegswaffenkontrollgesetz noch das 
Außenwirtschaftsgesetz enthalten die Achtung der 
Menschenrechte im Empfängerland als eigenständi-
ges Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit eines 
Rüstungsexportes. Die Einhaltung der Menschenrechte 

ist sowohl in Artikel 7 (1, b) (ii) Waffenhandelsvertrag 
als auch in Artikel 2 (2) Gemeinsamer Standpunkt als 
Kriterium enthalten. Durch die internationalen und 
innerstaatlichen Verpflichtungen zur Achtung von 
Menschenrechten, darunter die in der VN-Kinder-
rechtskonvention verbrieften Kinderrechte, ist die 
staatliche Hoheitsgewalt umfassend an Grund- und 
Menschenrechte gebunden. 

Die Politischen Grundsätze weisen der Menschenrechts-
situation im Empfänger- und Endverbleibsland ein beson-
deres Gewicht zu.19 Dies steht zunächst im Einklang mit 
den Vorgaben von Artikel 7 (1) (ii) des Waffenhandelsver-
trags und Artikel 2 (2) des Gemeinsamen Standpunktes. 

Gemäß Waffenhandelsvertrag (ATT) ist eine  
Genehmigung zu versagen, wenn „ein über-
wiegendes Risiko“ besteht, dass die Güter  
dazu verwendet werden könnten, „schwere  
Verletzungen der internationalen Menschenrechts-
normen zu begehen oder zu erleichtern“. 

Der Gemeinsame Standpunkt sieht vor, dass eine Aus-
fuhrgenehmigung zu versagen ist, wenn eindeutig das 
Risiko besteht, dass das Rüstungsgut für innere Repres-
sionen benutzt werden könnte. Bei anderen schwerwie-
genden Menschenrechtsverletzungen solle besondere 
Vorsicht bei einer möglichen Genehmigungserteilung 
gelten. Die Politischen Grundsätze enthalten die Maß-
gabe jedoch nur in Bezug auf Drittländer, Genehmigun-
gen sowohl nach Kriegswaffenkontrollgesetz als auch 
nach Außenwirtschaftsgesetz zu verwehren, sofern die 
innere Lage des betreffenden Landes dem entgegen-
steht.20 Als Beispiele werden interne Auseinanderset-
zungen und ein hinreichender Verdacht der Nutzung 
der Güter zur Repression sowie fortdauernde und 
systematische Menschenrechtsverletzungen genannt. 
Damit reduzieren und verkürzen die Politischen Grund-
sätze Elemente der Kriterien 2 und 3 des Gemeinsamen 
Standpunktes auf ein Kriterium, ohne dieses genauer 
auszugestalten, und beschränken den Geltungsbereich 
eben lediglich auf Drittländer. 

„
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Zudem beinhalten die Politischen Grundsätze keinen  
expliziten Verweis auf die Berücksichtigung von ge-
schlechtsspezifischer Gewalt und Gewalt gegen Frauen 
und Kinder, anders als dies in Artikel 7 (4) Waffenhan-
delsvertrag der Fall ist, und obwohl dies durch Artikel 
19 und 38 der VN-Kinderrechtskonvention vorgegeben 
ist. Zwar wurde in der Überarbeitung der Politischen 
Grundsätze 2019 der Waffenhandelsvertrag als Leitlinie 
der Genehmigungspolitik der Bundesregierung erfasst,21 
eine explizite Nennung dieses Kriteriums bleibt jedoch 
aus. Eine klare Bezugnahme im Rahmen des Rüstungs-
exportkontrollgesetzes und in der Exportpraxis wäre 
wünschenswert, vor allem in Anbetracht der damit ver-
bundenen notwendigen Gewichtung dieser Kriterien in 
ordentlicher Gesetzesform sowie der von der Regierung 
proklamierten Ansätze feministischer Außenpolitik.

Zu begrüßen ist, dass laut Eckpunkteentwurf der 
„Berücksichtigung der Menschenrechte, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit im Empfängerland“ ein „größeres 
Gewicht“ zukommen soll. Dabei wird auch „die Lage von 
Frauen und Mädchen sowie marginalisierten Gruppen“ 
benannt, sodass künftig auf besondere Vulnerabilitä-
ten verstärkt geachtet werden muss. Es soll dafür ein 
„erweitertes Menschenrechtskriterium unter Einbezie-
hung zusätzlicher konkreter Menschenrechtsaspekte“ 
eingeführt werden.22 

Exportgenehmigungen sollen „grundsätzlich nicht 
erteilt“ werden, wenn ein „hinreichender Verdacht“ 
besteht, dass die Güter „zur internen Repression, 
zu fortdauernden und systematischen Menschen-
rechtsverletzungen sowie zu gender- oder minder-
heitenspezifischer Gewalt oder im Zusammenhang 
mit dem Einsatz von Kindersoldaten verwendet 
werden“.23 

Diese Erweiterung schließt die Lücke zu dem Kriterium in 
Artikel 7 (4) des Waffenhandelsvertrags. Zusätzlich sollte 
hier noch „andere Gewalt gegen Kinder“ explizit genannt 
werden (gemäß Artikel 19 und 38 der VN-Kinderrechts-
konvention).

21  Politische Grundsätze Punkt I (1).

22 Entwurf: Eckpunkte für das Rüstungsexportkontrollgesetz, Punkt 2.

23 Ibid. 

24 Ibid, S. 2, Punkt 3.

25 Ibid. 

Zudem ist in dem Eckpunkteentwurf vorgesehen, die 
„ausnahmsweise Beschränkung“ von Rüstungsexporten 
in EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte Länder auch 
auf die „Achtung der Menschenrechte“ auszuweiten.24 
Bisher sollten Beschränkungen für diesen privilegierten 
Länderkreis nur in Einzelfällen „bei besonderen politi-
schen Gründen“ vorgenommen werden.   

Darüber hinaus soll für Drittländer Ermessen bestehen 
bei „Empfängerländer(n) mit angespannter Menschen-
rechtslage“ in Fällen von „fortdauernden und systemati-
schen Verletzungen von Menschenrechten“, auch unab-
hängig vom „konkreten Rüstungsgütereinsatz“. Hierfür 
sollen konkretisierende Regelbeispiele formuliert 
werden.25 Dieser Vorschlag geht deutlich über die Vor-
gaben der Artikel 2 (2) des Gemeinsamen Standpunkts 
sowie Artikel 7 (1) (ii) des Waffenhandelsvertrags 
hinaus, die eine explizite Verbindung der exportierten 
Güter zu Menschenrechtsverletzungen vorsehen. Damit 
wird erfreulicherweise ein grundsatzbasierter Ansatz 
und kein Missbrauchsgefahren bergender, funktionaler 
Ansatz formuliert. Dennoch bestehen gegenüber einem 
Ermessensspielraum bei Rüstungsexportentscheidun-
gen die oben genannten Bedenken.

Die Beachtung menschenrechtlicher Aspekte, inklu-
sive geschlechtsspezifischer Gewalt und Gewalt gegen 
Frauen und Kinder sollte bei Ausfuhrentscheidungen 
gesetzlich klar und verbindlich festgeschrieben werden. 
Nur so kann gewährleistet werden, dass diese in der 
Rüstungsexportpraxis konsequent befolgt werden 
und Verstöße Konsequenzen nach sich ziehen. Ermes-
sensspielräume müssen so weit wie möglich vermie-
den werden, denn ansonsten können, entgegen der 
internationalen Vorgaben, im deutschen Rechtsrahmen 
Ausfuhren in Länder genehmigt werden, in denen die 
Menschenrechte nur unzureichend geschützt sind, 
sofern bündnis- oder sicherheitspolitische Argumente 
in der Abwägung durchschlagen.

„
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b. Humanitäres Völkerrecht

26 Politische Grundsätze Punkt III (9 Absatz 2).

27 Artikel 2 (6) (b) Gemeinsamer Standpunkt der EU zu Rüstungsexporten.

28 Artikel 2 (2) (c) Gemeinsamer Standpunkt der EU zu Rüstungsexporten.

29 Entwurf: Eckpunkte für das Rüstungsexportkontrollgesetz, Punkt 1.

Weder das Kriegswaffenkontrollgesetz noch das 
Außenwirtschaftsgesetz enthalten als eigenständiges 
und eindeutiges Kriterium für die Genehmigungs-
fähigkeit eines Rüstungsexportes die Einhaltung des 
humanitären Völkerrechts durch das Empfänger land. 
Die Politischen Grundsätze sehen eine Berücksich-
tigung der Einhaltung des humanitären Völkerrechts 
durch das potentielle Empfängerland unabhängig  
von dem spezifischen Rüstungsgut vor.26 Sie be-
schränken diese Maßgabe jedoch auf Drittländer  
und formulieren keine daraus zwingend resultie-
rende Versagung der Genehmigung. Der Gemein-
same Standpunkt verlangt in Artikel 2, (2), c ebenso 
die Einbeziehung der generellen Einhaltung des 
humanitären Völkerrechts,27 gebietet jedoch bei 
einer klaren Gefahr eines rechtswidrigen Einsatzes 
des konkreten Rüstungsgutes die Versagung der 
Exportgenehmigung, unabhängig von dem Status 

des Empfängerlandes28. Auch der Waffenhandelsver-
trag schreibt in Artikel 7, (1), b, i und 7 (2) vor, dass 
eine Exportgenehmigung nicht erteilt werden darf, 
wenn ein „überwiegendes Risiko“ besteht, dass das 
explizite Rüstungsgut dazu verwendet wird, „eine 
schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts zu 
begehen oder zu erleichtern“. 

Laut dem Eckpunkteentwurf für ein Rüstungsexport-
kontrollgesetz soll dem humanitären Völkerrecht 
„durch eine Neufassung dieses Kriteriums besondere 
Bedeutung zugemessen“ werden,29 ohne dies jedoch 
weiter auszuformulieren. 

Um sich glaubwürdig auf eine regelbasierte Export-
politik berufen zu können, muss das Rüstungsex-
portkontrollgesetz die Einhaltung des humanitären 
Völkerrechts deutlich stärker verankern. 

„

Wohnhäuser in Sa’da ( Jemen), die durch Luftschläge der von Saudi-Arabien und Vereinigten Arabischen Emiraten geführten Militärallianz 
zerstört wurden. Durch diese völkerrechtswidrigen Angriffe sind mehr als 20.000 Zivilist:innen getötet und verstümmelt worden, darunter 
viele Kinder.
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Dies sollte beinhalten, dass bei Verstößen oder der 
Gefahr von Verstößen gegen das humanitäre Völker-
recht durch das Empfängerland, unabhängig von dem 
spezifischen Rüstungsgut, Exportgenehmigungen zu 
versagen sind. Dies muss für alle Empfängerländer 
gelten und nicht nur für Drittstaaten.

Mit Verweis auf schwere Verletzungen des humani-
tären Völkerrechts und Kriegsverbrechen hatte das 
Europäische Parlament wiederholt einen Rüstungsex-
portstopp an alle Länder, die am Jemen-Krieg beteiligt 
sind, gefordert30 – darunter Saudi-Arabien, Vereinigte 
Arabische Emirate und Ägypten. Stattdessen gehör-
ten diese Länder in den letzten Jahren zu den größten 
Empfängern von Rüstungsgütern aus Deutschland und 
anderen europäischen Ländern. Auch die im Oktober 
2022 erfolgte Genehmigung des Exports von Bautei-
len an Großbritannien für den Bau und Export von 
Eurofightern nach Saudi-Arabien hätte vor diesem 
Hintergrund nie erteilt werden dürfen. Mit diesen und 
anderen Kampfflugzeugen wurden nach VN-Angaben 
Krankenhäuser, Schulen, Märkte und andere zivile Ziele 
bombardiert und tausende von Zivilisten verletzt und 
getötet.

c. Bewaffneter Konflikt,  
Frieden, Sicherheit und Stabilität

Das Kriegswaffenkontrollgesetz in §6 (3) 1. gebietet 
die Genehmigungsversagung in Fällen, in denen die 
Gefahr besteht, dass Kriegswaffen „bei friedensstö-
renden Handlungen, insbesondere bei einem Angriffs-
krieg“, verwendet werden können. Für sonstige 
Rüstungsgüter gibt das Außenwirtschaftsgesetz kein 
solches Gebot der Versagung vor, lediglich in §4 (1)  
2. die Möglichkeit einer Beschränkung solcher 
Exporte. Die Politischen Grundsätze verneinen die 
Genehmigungsfähigkeit des Exports von Kriegswaffen 
und kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgütern 
(wie Anlagen und Unterlagen zur Herstellung von 
Kriegswaffen) in Drittländer, die in einen bewaffneten 

30 Vergleiche Absatz 32, Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Januar 2021, https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2021-0012_DE.html.

31 Hier sind die Politischen Grundsätze unter Punkt III (7) unein deutig formuliert. Während Satz 1 lediglich „bewaffnete Auseinander-
setzungen“ als Kriterium formuliert, wird in Satz 2 auf „bewaffnete[n] äußere[n] Konflikte[n|“ verwiesen. Damit bleibt unklar, ob 
dieses Kriterium lediglich für zwischenstaatliche Konflikte Anwendung finden soll oder auch für innerstaatliche Konflikte gelten 
soll. Es wurde dem Anschein nach der Struktur des EU-Gemeinsamen Standpunkts (GS) gefolgt, wobei III (7) Satz 1 Option 1 an Art. 
2 (4) GS angelehnt ist, während III (7) Satz 1 Option 2 ähnlich dem Art. 2 (3) GS funktionieren soll. Durch unpräzise Formulierungen 
der Politischen Grundsätze stehen diese jedoch dem Regelungsrahmen des Gemeinsame Standpunkts nach und fügen weder einen 
zusätzlichen Prüfungsmaßstab hinzu, noch tragen sie zu mehr Rechtssicherheit bei. 

32 Politische Grundsätze Punkt III (7).

(zwischenstaatlichen)31 Konflikt verwickelt sind oder 
in denen  eine bewaffnete Auseinandersetzung (inner-
staatlicher Konflikt) droht.32 Als einzige Ausnahme, 
Rüstungslieferungen in diesen Fällen dennoch zu 
erlauben, wird nur bei zwischenstaatlichen Konflikten 
die Selbstverteidigung nach Artikel 51 der VN-Charta 
benannt. 

Der Gemeinsame Standpunkt verbietet in Artikel 2 (3)  
lediglich Exportgenehmigungen explizit für die Rüs-
tungsgüter, die einen innerstaatlichen bewaffneten 
Konflikt provozieren oder verlängern oder bestehende 
Spannungen verschärfen würden. In Artikel 2 (4)  
verlangt der Gemeinsame Standpunkt, die Export-
genehmigung zu versagen, wenn eindeutig das Risiko 
besteht, dass explizit das Rüstungsgut „zum Zwecke 
der Aggression gegen ein anderes Land oder zur 
gewaltsamen Durchsetzung eines Gebietsanspruchs“ 
(zwischenstaatlicher Konflikt) benutzt wird. Folglich 
geht das Genehmigungsverbot der Politischen Grund-
sätze in Bezug auf Kriegswaffenexporte in Länder mit 
innerstaatlichen oder zwischenstaatlichen Konflikten 
über die Maßgaben des Gemeinsame Standpunkts 
hinaus. 

Nach den Vorgaben in Artikel 7 (1) (a) und (3) des 
Waffenhandelsvertrags muss der mögliche Beitrag 
einer Ausfuhr zur Untergrabung von Frieden und 
Sicherheit in die Prüfung einbezogen werden, führt 
jedoch nur dann zur Genehmigungsversagung, wenn 
„ein überwiegendes Risiko besteht“, dass das explizite 
Rüstungsgut zu einer friedensstörenden Handlung 
(zwischenstaatlicher Konflikt) eingesetzt wird. Somit 
sind auch hier die Politischen Grundsätze zumindest in 
Bezug auf Lieferungen von Kriegswaffen und kriegs-
waffennahen sonstigen Rüstungsgütern an Drittländer, 
die in zwischenstaatliche Konflikte verwickelt sind, 
rigider. Aufgrund der deutschen Differenzierung 
zwischen Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgü-
tern sind allerdings Situationen denkbar, in denen 
die deutsche Praxis trotzdem hinter den Vorgaben 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0012_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0012_DE.html
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33 So könnten nach den Vorgaben der Politischen Grundsätze weiterhin sonstige Rüstungsgüter wie beispielsweise Kommunikations- 
und Ortungstechnik, an Beteiligte des Jemen Krieges geliefert werden, welche diesen verlängern könnten und daher, zumindest 
nach extensiver Auslegung des GS, nach diesem versagt werden müssten.

34 Hier beispielsweise Lieferungen an Indien und Pakistan, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabische Emirate als  
beteiligte Staaten im Jemen Krieg und an die Regierung Kolumbiens, welche sich in einem innerstaatlichen Konflikt befand.  
Weiterhin wurde zwar ab 2018 ein Exportstopp an Saudi-Arabien mit Verweis auf die Beteiligung am Jemen Krieg verhängt,  
dies galt jedoch nicht für andere an diesem Krieg beteiligte Länder. Auch dies macht deutlich, dass die Anwendung  
dieses Gebots in der Praxis nicht stringent geschieht. 

35 Waffenlieferungen an irakische Kurden in 2014 und 2016 um diese im Kampf gegen den Islamischen Staat zu unterstützen. 

des Gemeinsame Standpunkts zurückbleiben, wenn 
Exportgenehmigungen von sonstigen Rüstungsgütern 
nicht verwehrt werden, obwohl das Risiko besteht, 
dass diese rechtswidrig, sprich beispielsweise als Aus-
löser oder in aggressiver Form bei einem bewaffneten 
(innerstaatlichen oder zwischenstaatlichen) Konflikt 
eingesetzt werden könnten.33

Damit ist, zumindest in der Theorie und in Bezug auf die 
Lieferung von Kriegswaffen an Drittländer, die politi-
sche Vorgabe in Deutschland tatsächlich restriktiver als 
der Gemeinsame Standpunkt und der Waffenhandels-
vertrag. 

In der Praxis wurden jedoch, entgegen der Vorga-
ben von Politischen Grundsätzen, Gemeinsamem 
Standpunkt und Waffenhandelsvertrag, wiederholt 
Exportgenehmigungen in Länder erteilt, die sich in 
einem bewaffneten Konflikt befinden oder befan-
den.34 

Darüber hinaus wurden dezidiert Kriegswaffen und 
andere Rüstungsgüter an nicht-staatliche Akteure 
geliefert, um diese in einem aktiven nicht-internationa-
len Konflikt zu unterstützen.35 Die Genehmigungspraxis 
der letzten Jahre hat den Vorgaben von Politischen 
Grundsätzen, Waffenhandelsvertrag und Gemeinsamem 
Standpunkt jedenfalls insoweit nicht entsprochen.

„

Bewaffneter Junge im Süd-Jemen, 2019.  
Im Jemenkrieg werden auf beiden Seiten 
Minderjährige als Kindersoldat:innen rekrutiert.  
Sie kämpfen auch mit deutschen Waffen wie G3-
Gewehren. Solche ließ Saudi-Arabien für verbündete 
Bodentruppen im Jemen kistenweise aus der Luft 
abwerfen - sie waren zuvor mit deutscher Lizenz  
in Saudi-Arabien gefertigt worden.
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2.4 Differenzierung nach Ländergruppen 

36 Politische Grundsätze Punkt II. 

37 Entwurf: Eckpunkte für das Rüstungsexportkontrollgesetz, Punkt 3.

38 Ibid. 

Die Politischen Grundsätze unterscheiden zwischen 
Bündnispartnern (EU, NATO, NATO-gleichgestellte Län-
der) und Drittstaaten.36 Der ausführliche Prüfprozess 
anhand der Kriterien von Gemeinsamem Standpunkt, 
Waffenhandelsvertrag und der Politischen Grundsätze 
für Exportgenehmigungen findet danach in der Praxis 
nur für Drittstaaten statt, während Genehmigungen 
für Bündnispartner grundsätzlich nicht zu beschrän-
ken sind und lediglich im Einzelfall, sofern besondere 
politische Gründe vorliegen, beschränkbar sind. Ein 
praktischer Verzicht auf die Anwendung der Kriterien 
für Exporte an Bündnispartner ist problematisch, da 
erstens die bloße Mitgliedschaft in einem Bündnis nicht 
die Einhaltung der vorhandenen Kriterien garantiert 
und zweitens sicherheitspolitische Gründe pauschal 
über die Einhaltung der Kriterien gestellt werden.

Da Artikel 26 (2) GG ein explizites Verbot mit Genehmi-
gungsvorbehalt für Exporte von Kriegswaffen vorsieht, 
ist eine solche (untechnische) Generalgenehmigung 
rechtlich zumindest fragwürdig. Da diese jedoch wei-
terhin die Möglichkeit der Prüfung und Genehmigungs-
verwehrung bietet, bleibt die Formulierung theoretisch 
im Rahmen der grundgesetzlichen Vorgaben – praktisch 
besteht jedoch die Gefahr, dass sich durch diese weite 
Formulierung ein Automatismus der Genehmigungsertei-
lung einstellt. Weiterhin unterminiert die Differenzierung 
das Diskriminierungsverbot aus Artikel 5 (1) und 7 (1) des 
Waffenhandelsvertrags und die Vorgabe einer Prüfung 
entlang der Kriterien des Waffenhandelsvertrags. Der 
Gemeinsame Standpunkt verweist in seinem Artikel 2 (6) 
auf die Berücksichtigung der Natur der Allianzen eines 
Empfängerstaates, was verdeutlicht, dass dies lediglich 
ein Faktor in einer umfassenden Prüfung sein kann, nicht 
jedoch die übrigen Kriterien überlagern darf. In keiner 
Form entlässt der Gemeinsame Standpunkt den expor-
tierenden Staat aus seiner Prüfungspflicht. 

Um den Vorgaben des Grundgesetzes, des Waffen-
handelsvertrags und des Gemeinsamen Stand-
punkts nach einer sorgfältigen Prüfung in allen 
Rüstungsexportentscheidungen gerecht zu werden, 
muss diese Differenzierung bzw. Privilegierung der 
EU-, NATO- und NATO-gleichgestellten Staaten in 
einem Rüstungsexportkontrollgesetz abgeschafft 
werden …

… oder zumindest so gefasst werden, dass die Zuge-
hörigkeit zu dieser Ländergruppe lediglich eines unter 
mehreren Prüfkriterien ist.

Diese Privilegierung der Mitglieder der EU und der 
NATO sowie NATO-gleichgestellter Länder bleibt im 
Entwurf der Eckpunkte erhalten. Lediglich Rüstungs-
exporte in Drittländer sollen restriktiv gehandhabt 
werden und Exporte nur bei „besondere[n] außen- und 
sicherheitspolitische[n] Interessen“ genehmigt wer-
den.37 Nur in Ausnahmefällen sind Beschränkungen 
von Rüstungsexporten in die privilegierten Länder 
aus „besonderen außen- und sicherheitspolitischen 
Gründen oder im Hinblick auf die Achtung der Men-
schenrechte“ möglich. Letzteres ist als begrüßenswerte 
Neuerung besonders hervorzuheben.38 Dies deutet 
jedoch darauf hin, dass bei Exportgenehmigungen an 
privilegierte Länder keine vollständige Prüfung entlang 
der Kriterien vorgenommen wird. Gegen diese Auf-
rechterhaltung der Differenzierung und Privilegierung 
können die oben genannten Gründe der rechtlichen 
Notwendigkeit einer Prüfung entlang der Kriterien des 
Gemeinsame Standpunkts und des Waffenhandelsver-
trags vorgebracht werden.

Eine Erweiterung des Länderkreises der NATO-gleich-
gestellten Länder wie in Punkt 4 der Eckpunkte vorge-
sehen ist aus ebendiesen Gründen kritisch zu sehen. 
Besonders problematisch ist eine solche Erweiterung 
mittels Regierungsbeschluss, würde dies doch die 
parlamentarische Kontrolle weiter schwächen und der 
Bundesregierung weitere Möglichkeiten einräumen, 
Exporte praktisch ohne Prüfung entlang der völker-
rechtlichen und gesetzlichen Kriterien zu ermöglichen. 
Auch hier steht die Privilegierung potentiell im Konflikt 

„
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mit dem Gebot der Nicht-Diskriminierung aus Artikel 
7 des Waffenhandelsvertrags, wenn nicht ersichtlich 
ist, dass die regierungsseitig angewandten Kriterien 
deckungsgleich mit den Kriterien sind, die bei Geneh-
migungsentscheidungen Anwendung finden müssen. 
Schließlich führt diese Erweiterung der Gleichstellung 
dazu, dass über diese Exporte nicht mehr zeitnah 
berichtet wird, weil diese Länder nicht mehr als Dritt-
länder zählen und damit Berichtspflichten gegenüber 
dem Bundestag beziehungsweise seinen Ausschüssen 
nicht mehr zur Anwendung kommen.

Eine solche Erweiterung des privilegierten Länderkrei-
ses durch Regierungsbeschluss, basierend auf festste-
henden Kriterien, soll laut Eckpunkteentwurf gesetzlich 
ermöglicht werden.39 Der Länderkreis soll mindestens 
alle zwei Jahre von der Bundesregierung überprüft wer-
den. Berücksichtigt werden sollen „besonders strate-
gisch wichtige und gleichgesinnte Partner“, die „für die 
Einhaltung der regelbasierten internationalen Ordnung 
stehen“.40 Jedoch ist aus den Eckpunkten nicht ersicht-
lich, wie diese Kriterien inhaltlich ausgestaltet sein 
sollen, ob diese öffentlich zugänglich gemacht werden 
und ob es klare Mindeststandards geben soll. 

Eine Erweiterung um Südkorea, Singapur, Chile und 
Uruguay ist bereits in den Eckpunkten enthalten. 
Die Möglichkeit der Erweiterung per Regierungs-
beschluss ist aus den schon genannten Gründen 
problematisch.41

Grundsätzlich ist die in Punkt 5 der Eckpunkte genannte 
differenziertere Betrachtung der jeweiligen Situation von 
miteinander im Konflikt befindlichen Staaten hinsicht-
lich der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen 
den Empfängerstaat zu begrüßen. Jedoch ist schwerlich 
davon auszugehen, dass die Einteilung in Aggressor 
und angegriffenes Land stets eindeutig möglich ist. 
Eine Flexibilisierung über die bereits in den Politischen 
Grundsätzen enthaltenen Fälle der Selbstverteidigung 

39 Ibid. Punkt 4.

40 Ibid. 

41 Der jüngste Erlass von Allgemeingenehmigungen für bestimmte sonstige Rüstungsgüter nicht nur in EU-, NATO- und NATO-gleich-
gestellte Staaten, sondern auch Chile, Singapur, Südkorea und Uruguay ist zu kritisieren. Hier wurde der Regierungsbeschluss also 
„vorweggenommen“. Möglicherweise braucht es den offiziellen Beschluss, wenn auch Kriegswaffen an diese Länder „grundsätzlich 
nicht mehr beschränkt“ werden sollen, siehe: Pressemitteilung des BAFA, https://www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
DE/Aussenwirtschaft/2023_13_verfahren_beschleunigt.html; Neue und überarbeitete Allgemeingenehmigung, https://www.bafa.
de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Antragsarten/Allgemeine_Genehmigungen/allgemeine_genehmigungen_node.html.

42 Politische Grundsätze Punkt 3 (7). 

43 Entwurf: Eckpunkte für das Rüstungsexportkontrollgesetz, Punkt 5.

44 Ibid.

nach Artikel 51 VN-Charta hinaus42 birgt daher auch die 
Gefahr, dass Waffenlieferungen an Staaten ermöglicht 
werden, bei denen sich, gegebenenfalls erst in einer 
Nachbetrachtung, herausstellt, dass diese sich nicht auf 
ihr Selbstverteidigungsrecht berufen konnten. Auch der 
Bezug auf Sicherheitspartnerschaften birgt das Risiko, 
dass Waffenlieferungen genehmigt werden, die im 
Widerspruch zum geltenden Völkerrecht, einschließlich 
der Menschenrechte, eingesetzt werden könnten.

Differenzierungen im Hinblick auf bestimmte Drittlän-
der sollen laut dem Eckpunkteentwurf auf Grundlage 
einer Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung „der 
Achtung der Menschenrechte, des humanitären und 
sonstigen Völkerrechts, der Einhaltung demokratischer 
und rechtstaatlicher Grundsätze durch das Endbe-
stimmungsland, dessen Aggressionspotentials sowie 
zentraler außen- und sicherheitspolitischer Interessen“ 
zulässig sein.43 So können einerseits besondere „Werte- 
oder Sicherheitspartnerschaften“ und andererseits 
Fälle „fortdauernder und systematischer Menschen-
rechtsverletzungen sowie schwerwiegender Demokra-
tiedefizite“ berücksichtigt werden.44 Weiterhin soll die 
Unterstützung von Ländern in andauernden oder bevor-
stehenden Konflikten „im Einklang mit den der deut-
schen Außenpolitik zugrunde liegenden Werten und 
den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen und geltendem Völkerrecht in ihren legitimen 
Interessen, insbesondere dem Recht auf Selbstverteidi-
gung“ festgeschrieben werden.

Diese Formulierung räumt einen deutlich weiteren 
Entscheidungsspielraum ein als in der gegenwärtigen 
Regelung der Politischen Grundsätze, welche eine 
Genehmigung grundsätzlich ausschließt, sofern der 
Empfängerstaat sich in einem aktiven bewaffneten 
Konflikt befindet, der keinen Fall der Selbstverteidi-
gung nach Artikel 51 der VN-Charta darstellt. Die oben 
genannten Bedenken finden im Hinblick auf diese ange-
strebten Änderungen direkt Anwendung.

„

https://www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Aussenwirtschaft/2023_13_verfahren_beschleunigt.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Aussenwirtschaft/2023_13_verfahren_beschleunigt.html
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Antragsarten/Allgemeine_Genehmigungen/allgemeine_genehmigungen_node.html
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Antragsarten/Allgemeine_Genehmigungen/allgemeine_genehmigungen_node.html
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2.5 Gemeinschaftsprojekte

45 Vergleiche dazu analog: Boysen, S., Rechtsfragen des deutsch-französischen Abkommens über Ausfuhrkontrollen im Rüs-
tungsbereich vom 23. Oktober 2019, (2020), S. 32 – 34, abrufbar unter: https://www.greenpeace.de/sites/default/files/
publications/20200226_rechtsfragen_des_deutsch-franzosischen_abkommens.pdf.

46 Entwurf: Eckpunkte für das Rüstungsexportkontrollgesetz, Punkt 12.

47 Bei dem Abkommen handelt es sich um einen Völkerrechtlichen Vertrag, welcher jedoch innerstaatlich als Verwaltungsabkommen 
behandelt wird und daher keine Zustimmung des Bundestages benötigt. Die innerstaatliche Behandlung erzeugt keine Effekte auf 
die zwischenstaatliche Bindung des Vertrages und ist für die völkerrechtliche Bewertung unerheblich. Vergleiche zur innerstaat-
lichen Bewertung: Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, das Deutsch-Französische Abkommen vom 21. Oktober 2019 über 
Ausfuhrkontrollen im Rüstungsbereich im Lichte des Art. 59 Abs. 2 GG, WD 2 - 3000 - 122/19 (2019), S. 11. 

Weder der Gemeinsame Standpunkt noch der 
Waffenhandelsvertrag beschreiben Verfahren für 
die Kontrolle der Ausfuhr von Rüstungsgütern, die 
grenzüberschreitend hergestellt werden – seien es 
Rüstungskooperationen zwischenstaatlicher oder rein 
industrieller Art. Beide Dokumente sehen vor, dass 
die Verantwortung für die Ausfuhrkontrolle bei den 
jeweiligen exportierenden Staaten liegt und diese 
entsprechend verpflichtet sind, eigene Prüfungen 
anhand der jeweiligen Kriterien vorzunehmen. Eine 
Auslagerung dieser Prüfung auf Kooperationspartner 
bzw. die Anwendung von Mehrheitsentscheidungen in 
Fällen von divergierenden Auffassungen widerspricht 
zumindest dem Geiste der individuellen Verantwor-
tung aller Staaten, die Kriterien möglichst restriktiv 
anzuwenden. 

Weiterentwicklungen von Entscheidungskompe-
tenzen bei bi- und multinationalen Abkommen sind 
ambivalent zu bewerten und unterstreichen Zweifel 
an der Vereinbarkeit mit Artikel 26 (2) GG sowie 
den Verpflichtungen des Waffenhandelsvertrags 
und des Gemeinsamen Standpunktes, welche be-
reits bei de minimis-Vereinbarungen bestehen. Der 
Verzicht auf die im Waffenhandelsvertrag vorge-
sehenen Kontrollpflichten könnte gegebenenfalls 
dazu führen, dass der Entwurf des Rüstungsexport-
kontrollgesetzes in der Ausgestaltung der Eckpunk-
te bereits unmittelbar innerstaatlich rechtswidrig 
wäre.45

  
Der im Eckpunkteentwurf erklärte Einsatz der Bun-
desregierung für eine EU-Rüstungsexportverordnung 
ist zu begrüßen.46 Hierdurch sollen die Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik und die verteidigungs-
wirtschaftliche Zusammenarbeit vertieft sowie u. a. 
die Konvergenz von Rüstungsexportentscheidungen 
gefördert werden. Die vertragliche Zusammenarbeit 
mit den europäischen Partnern soll laut Eckpunkteent-
wurf gestärkt und durch weitere Partner oder Abkom-
men ausgeweitet werden. Den völkerrechtlichen 
Vereinbarungen soll dabei im Fall der Abweichung von 

nationalen Regelungen Vorrang zukommen. Hierbei 
legt der Wortlaut jedoch nahe, dass dieser Vorrang 
vor allem bi- und multilateralen Verträgen zugute-
kommt, die zukünftig zur Vereinfachung von Rüstungs-
projekten geschlossen werden sollen, und weniger 
den Verpflichtungen des Waffenhandelsvertrags gilt. 
Das als Beispiel genannte Übereinkommen zwischen 
Frankreich, Spanien und Deutschland47 beinhaltet 
unter anderem eine de minimis-Regelung für Zuliefe-
rungen, nach der erst ab einer Projektbeteiligung von 
mindestens 20% eine Genehmigungsprüfung möglich 
wäre. Diese sind bereits nach den Politischen Grund-
sätzen möglich, die Betonung im Entwurf des Rüs-
tungsexportkontrollgesetzes legt jedoch nahe, dass 
solche Regelungen in Zukunft vermehrt zur Anwen-
dung kommen sollen und über bloße Zulieferungen 
hinausgehen könnten.

Damit wird die Option von Mehrheitsentscheidungen 
zwischen den Kooperationspartnern eröffnet, bei 
denen jeweils die Projektbeteiligung Deutschlands 
dafür ausschlaggebend ist, welche Entscheidungsmacht 
der Bundesregierung zukommt. 

Dies kann auch zu einer Umgehung oder jedenfalls 
Absenkung der eigentlich innerstaatlich restrikti-
ven Ausfuhrkriterien führen. 

Damit geht der Entwurf sogar über die Option einer de 
minimis-Regelung für Zulieferungen, wie sie gegenwär-
tig in den Politischen Grundsätzen enthalten ist, hinaus. 
Bestehende vertraglich geregelte Kooperationen, wie 
beispielsweise das Übereinkommen über Ausfuhrkon-
trollen im Rüstungsbereich zwischen Deutschland, 
Frankreich und Spanien, sollen um ein projektübergrei-
fendes Steuerungsgremium erweitert werden, welches 
mehrheitlich auf Basis des Gemeinsamen Standpunkts 
bzw. der etwaigen EU-Rüstungsexportverordnung 
entscheiden soll. Bei veränderter Lage soll ein Revisi-
onsrecht mit Abstimmung über eine Aufhebung oder 
Änderung der Exportentscheidung bestehen. Diese, 
möglicherweise qualifizierte Mehrheitsentscheidung 

„

„

https://www.greenpeace.de/sites/default/files/publications/20200226_rechtsfragen_des_deutsch-franzosischen_abkommens.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/default/files/publications/20200226_rechtsfragen_des_deutsch-franzosischen_abkommens.pdf
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48 Im Gegensatz zum Deutsch-Französischen Abkommen, welches durch die Bundesregierung lediglich als Verwaltungsabkommen 
bewertet wurde, weshalb das Parlament nicht eingebunden werden musste.

soll für alle beteiligten Länder bindend sein. Eine solche 
Weiterentwicklung der Entscheidungskompetenzen 
soll zwar dem Bundestag zur Zustimmung vorgelegt 
werden, was zumindest die teilweise Einbindung des 
Parlaments im Abschluss solcher Verträge sicher-
stellt,48 führt jedoch nach dessen Zustimmung zur 
beinahe gänzlichen Kompetenzabtretung. Der Bundes-
tag soll über Entscheidungen des Steuerungsgremiums 
entsprechend der Informationspraxis des Bundessi-
cherheitsrates informiert werden. Die oben ausge-
führten Bedenken in Bezug auf die Vereinbarkeit mit 
dem Grundgesetz sowie völker- und europarechtlichen 
Verpflichtungen, die Deutschland selbst treffen, greifen 
hier vollumfänglich.

Ziel der Bundesregierung ist gemäß dem Eckpunkte-
entwurf darüber hinaus, bei zukünftigen Gemein-
schaftsprojekten mit weiteren EU-, NATO- und 
NATO-gleichgestellten Ländern zwischenstaatliche 
Vereinbarungen zu entsprechenden Verfahrensweisen 
bei Entscheidungsprozessen zu treffen. Besonders bei 
NATO- und NATO-gleichgestellten Staaten ist auf die 
bereits oben aufgeworfenen Bedenken hinzuweisen, 
welche in Anbetracht der in Teilen sehr unterschiedli-
chen rechtsstaatlichen Standards noch deutlich schwe-
rer wiegen als im Falle der engsten EU-Partnerländer. 

Auch hier könnten somit Rüstungsprojekte mit 
Staaten zustande kommen, die weder die Kriterien 
des Waffenhandelsvertrags noch die des Gemein-
samen Standpunkts anwenden, und somit die 
restriktiven Kriterien Deutschlands durch Mehr-
heitsentscheidung ausgehebelt werden. Dies wi-
derspricht Deutschlands Prüfungsverpflichtungen 
aus beiden Regelwerken sowie der grundgesetz-
lichen Verpflichtung zur Prüfung für Kriegswaffen 
aus Artikel 26 (2) GG.

Wollen Sie auch, dass Rüstungsexporte gestoppt werden?
Unterstützen Sie Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!
www.aufschrei-waffenhandel.de 
#rüstungsexportkontrollgesetz #friedenbeginnthier

Rüstungsexport kontrollgesetz 

FRIEDEN BEGINNT HIER!

JETZT!

Stoppt den

Waffenhandel!

„
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2.6 Verbandsklagerecht, Opferschutz und Nebenklage

49 So haben Nichtregierungsorganisationen bereits im Vereinigten Königreich (Campaign Against Arms Trade), in den Niederlanden (PAX), 
Frankreich (ASER), Spanien (Greenpeace), Belgien (LDH und CNAPD), Südafrika (Southern Africa Litigation Centre and Open Secrets) 
und in Italien (ECCHR und Rete Italia) Verfahren zur Überprüfung von Rüstungsexportentscheidungen angestrengt. Vergleiche: Safer-
world ATT Expert Group, Domestic accountability for international arms transfers: Law, policy and practice (2021), S. 10 – 45.

50 Entwurf: Eckpunkte für das Rüstungsexportkontrollgesetz, Punkt 11.

Weder das Kriegswaffenkontrollgesetz noch das 
Außenwirtschaftsgesetz und die Außenwirtschafts-
verordnung oder die Politischen Grundsätze sehen 
ein generelles Klagerecht oder ein spezifisches 
Verbandsklagerecht gegen Exportgenehmigungen 
vor. Auch der Gemeinsame Standpunkt oder der 
Waffenhandelsvertrag enthalten keine Vorgaben zur 
Verbandsklage oder zum Opferschutz. Ein Vergleich 
mit anderen Exportländern zeigt jedoch, dass bereits 
in einigen anderen Staaten die Möglichkeit einer 
Verbandsklage besteht. So haben Nichtregierungs-
organisationen bereits in zahlreichen europäischen 
Ländern juristische Verfahren zur Überprüfung von 
Rüstungsexportentscheidungen angestrengt.49 Die 
Möglichkeit von Verbandsklagen ist in Deutschland 
bereits u.a. im Umweltrecht für Naturschutzver-
bände gegeben. 

Mittels Verbandsklagen können exekutive Ent-
scheidungen von Gerichten daraufhin überprüft 
werden, ob diese im Rahmen der bestehenden 
Gesetze getroffen wurden. 

Die über Rüstungsexporte entscheidende Exekutive ist 
an das Grundgesetz und dessen Vorgaben sowie an die 
gesetzliche Ordnung gebunden. Für eine regelbasierte 
Rüstungsexportkontrollpolitik, die auf rechtsstaatliche 
Mechanismen Wert legt, bewirkt ein Verbandsklage-
recht ein quantitatives und qualitatives Mehr an 
Rechtsschutz. Denn hierdurch könnten Verbände die 
gerichtliche Überprüfung von erteilten Genehmigun-
gen anhand eines zukünftigen Rüstungsexportkontroll-
gesetzes bzw. der jeweiligen Gesetzeslage erreichen. 
Ebenso wäre es Verbänden möglich eine gerichtliche 
Durchsetzung von menschen- und grundrechtlichen 
Ansprüchen von geschützten Personen zu erstreiten. 

In dem Eckpunkteentwurf findet sich jedoch keine For-
mulierung, die auf die Einführung eines Verbandsklage-
rechts abstellt. Ein solches sollte jedoch dringend in 
einem Gesetzentwurf berücksichtigt werden, um die 
verfassungsmäßig vorgeschriebene Bindung der voll-
ziehenden Gewalt an Recht und Gesetz (Art. 20 (3) GG) 
wirksam kontrollieren zu können.

Derzeit ist es für Verbände sowie für Betroffene, die 
durch illegale Rüstungsexporte bewirkte etwaige 
Grundrechts- oder Menschenrechtsverletzungen gel-
tend machen möchten, fast unmöglich, mit Aussicht 
auf Erfolg den Klageweg zu beschreiten. Daher ist es 
zu begrüßen, dass gemäß des Eckpunkteentwurfs, 
die Rechte Betroffener gestärkt werden sollen. Bei 
qualifizierten gesetzlichen Verstößen des Unterneh-
mens oder der verantwortlichen Mitarbeiter:innen 
haben diese Schadenersatz für Verletzungen an Leib 
oder Leben durch das exportierte Rüstungsgut zu 
leisten.50 Negativ ist zu werten, dass eine bestimmte 
Qualifikation der Pflichtverletzung notwendig ist, 
bloße Sorgfaltspflichtverletzungen werden nicht 
als ausreichend erachtet. Die Anwendbarkeit der 
Schadenersatzregelungen soll abgesichert werden 
und eine Einklagbarkeit vor deutschen Zivilgerichten 
bestehen. Ein möglicher Ausschluss des Anspruches 
bei Erlaubnis der Verletzungshandlung nach dem 
Völkerrecht oder dem jeweiligen Ortsrecht lässt die-
sen jedoch weitgehend leerlaufen. Demnach stünde 
für beispielsweise vorsätzlich gegen Ausfuhrregelun-
gen verstoßende Exporte, betroffenen Zivilpersonen 
kein Anspruch zu, wenn diese nach humanitärem 
Völkerrecht als zulässige Kollateralschäden in 
bewaffneten Konflikten eingestuft werden können. 
Dies ist in einem Gesetzentwurf dringend anzupas-
sen.

„



24 | Internationale Verpflichtungen, deutsche Umsetzung und Reformvorschläge

Weitere Rechtszugangshürden werden erkannt und 
erfreulicherweise eine Durchsetzung der Ansprüche 
Betroffener mittels prozessstandschaftlicher Vertre-
tung von anerkannten Verbänden soll laut Eckpunk-
teentwurf ermöglicht werden.51 Dies ist wichtig, da 
Betroffene überwiegend Ausländer:innen im Ausland 
sein werden und daher bei einer Geltendmachung 
von Ansprüchen vor Gerichten in Deutschland vor 
einer Vielzahl an Hürden stehen. Ein Verbandsklage-
recht im oben genannten Sinne wird hierdurch nicht 
geschaffen. 

51 Ibid. 

Das Kriegswaffenkontrollgesetz soll hinsichtlich der 
Straftatbestände überprüft werden. Das Recht der 
Nebenklage soll bei Strafprozessen im Zusammenhang 
mit der Ausfuhr von Rüstungsgütern nach Kriegswaffen-
kontrollgesetz und Außenwirtschaftsgesetz eingeführt 
werden, damit Betroffene sich so am Verfahren beteiligen 
können. Während auch hier das Problem der Barrieren 
für die wohl überwiegend betroffenen Ausländer:innen 
im Ausland besteht, würde dies zumindest mittels anwalt-
licher Nebenklagevertretung die Möglichkeit schaffen, 
hierüber im Prozess eigene Belange einzubringen.

Mahnwache in Stuttgart 2018, Prozessauftakt gegen Heckler und Koch wegen illegaler G36-Exporte nach Mexiko. Eine Nebenklage  
der Angehörigen der Opfer wurde nicht zugelassen. Illegal gelieferte G36-Gewehre wurden beim sog. Ayotzinapa-Massaker eingesetzt,  
bei dem 43 Student:innen ermordet wurden.
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2.7 Transparenz und Begründungspflichten

52 Verfügbar unter https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-f616633118bb/sheet/ 
74299ecd-7a90-4b89-a509-92c9b96b86ba/state/analysis.

53 Entwurf: Eckpunkte für das Rüstungsexportkontrollgesetz, Punkt 10.

Der Gemeinsame Standpunkt enthält in Artikel 4 
eine Begründungspflicht für Fälle, in denen Export-
genehmigungen versagt wurden – und zwar gegen-
über anderen Mitgliedsstaaten. Eine Ausweitung 
darüber hinaus auf nationale Gremien und die 
Öffentlichkeit schafft in demokratischer Hinsicht 
mehr Transparenz. 

Die Begründungspflicht wird auch der Tatsache  
gerecht, dass Kriegswaffenexporte gemäß Grund-
gesetz grundsätzlich verboten sind und nur Aus-
nahmen darstellen sollen. 

Es sollten Begründungspflichten für alle Rüstungs-
exportentscheidungen gelten, also neben den beson-
ders sensiblen Kriegswaffenexporten in Drittländer 
auch jene in privilegierte Länder sowie für Exporte 
von sonstigen Rüstungsgütern.

Die im Eckpunkteentwurf in Punkt 9 vorgesehene 
Ausweitung des Unterrichtungsverfahrens auf alle 
abschließenden Genehmigungsentscheidungen für 
Exporte von Kriegswaffen in Drittländer ist zu begrü-
ßen. Hierdurch wird der Bundestag zukünftig auch 
in Fällen informiert, in denen keine Befassung im 
Bundessicherheitsrat stattfand. Es bleibt zu kritisie-
ren, dass dies nicht für sonstige Rüstungsgüter sowie 
Exporte in alle anderen Länder gilt. Die vorgese-
hene Ausweitung schafft mehr Transparenz für die 
Ausschussmitglieder, jedoch nicht notwendigerweise 
für die Öffentlichkeit. Die Gründe werden außerdem 
weiterhin nur auf „Anforderungen“ der vorgese-
henen Ausschüsse und nur mündlich erörtert. Es 
ist geboten, dass die Begründung auch öffentlich 
zugänglich wird. Außerdem ist nur vorgesehen, die 
Begründungs pflicht für erteilte Genehmigungen aus-
zuweiten, nicht für die Ablehnung dieser.

Im Hinblick auf die Transparenz von Rüstungs-
export entscheidungen macht der Waffenhandels-
vertrag in Artikel 12 (1) Vorgaben zur Dokumen-
tation und in Artikel 13 (3) zur Kommunikation 
dieser an andere Vertragsstaaten. Diese müssen 
aber nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden 
und können im Interesse der nationalen Sicherheit 
oder zur Wahrung von Wirtschaftsgeheimnissen 
beschnitten werden. Die EU unterhält bereits eine 
Datenbank mit den jeweiligen positiv beschiedenen 
Genehmigungsentscheidungen und zusätzlichen 
Daten.52 Jedoch ist die Vergleichbarkeit der Daten 
dadurch erschwert, dass Deutschland zwar die 
Werte der erteilten Genehmigungen für den Export 
von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern 
angibt. Die Werte der tatsächlichen Ausfuhren wer-
den jedoch nur für Kriegswaffen angegeben, weil 
nur diese statistisch überhaupt erfasst werden. 
Andere Staaten kennen diese Unterscheidung nicht 
und geben daher in Teilen deutlich mehr Informati-
onen an.

Das Ziel im Eckpunkteentwurf, die Berichterstat-
tung und Informationsbereitstellung zu Genehmi-
gungsentscheidungen transparenter zu gestalten, 
ist zu begrüßen, ebenso die Prüfung des Aufbaus 
einer recherchierbaren Datenbank hierzu.53 Daher 
geht der Ansatz des Rüstungsexportkontrollgeset-
zes über die Minimalvorgaben des Waffenhandels-
vertrags hinaus. Die genaue Ausgestaltung des 
Vorschlags der statistischen Transparenz im Rüs-
tungsexportkontrollgesetz bleibt jedoch undeutlich.

„

https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-f616633118bb/sheet/74299ecd-7a90-4b89-a509-92c9b96b86ba/state/analysis
https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-f616633118bb/sheet/74299ecd-7a90-4b89-a509-92c9b96b86ba/state/analysis
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2.8 Endverbleib, Post-Shipment-Kontrollen und Re-Export 

54 Entwurf: Eckpunkte für das Rüstungsexportkontrollgesetz, Punkt 6.

55 Ibid. Punkt 13.

Kontrollmechanismen zum Endverbleib können einen 
wichtigen Beitrag zur Verhinderung der unerwünschten 
Weitergabe leisten. Die alleinige Abgabe einer „End-
verbleibserklärung“ durch das Empfängerland reicht 
jedoch nicht aus. Nur tatsächliche „Vor-Ort- Kontrollen“ 
(sog. Post-Shipment-Kontrollen) oder die vertraglich 
zugesicherte Möglichkeit dazu, können ein gewisses 
Maß an Sicherheit über den Endverbleib gewährleisten. 
Zudem müssen bei Verstößen auch Konsequenzen für 
das Empfängerland folgen.

Artikel 11 (2) des Waffenhandelsvertrags enthält 
die Verpflichtung der Vertragsstaaten nationale 
Kontrollsysteme aufzubauen, die den Endverbleib 
der Exporte überprüfbar machen, …

… ohne jedoch genaue Vorgaben zur Ausgestaltung 
zu machen. Auch wäre eine gesetzliche Verankerung 
dahingehend ein wichtiger Schritt zur konsequente-
ren Umsetzung von Verpflichtungen zur Klärung des 
Endverbleibes deutscher Rüstungsgüter. Das kann unter 
anderem zur besseren Überwachung von Waffenembar-
gos beitragen.

Zu begrüßen ist die geplante Ausweitung der Post-Ship-
ment-Kontrollen sowie deren gesetzliche Verankerung 
laut Eckpunkteentwurf. Zukünftig sollen Post-Ship-
ment-Kontrollen nicht nur in Drittstaaten, sondern 
auch in EU-, NATO- und NATO-gleichgestellten Staaten 
möglich sein, soweit im Einzelfall angezeigt. Gegen-
stand dieser sollen „zukünftig alle Kriegswaffen sowie 
alle Schusswaffen sein, die an staatliche Empfänger 
geliefert werden“.54 Bei besonderen Einzelfallumstän-

den können zukünftig auch bei sonstigen Rüstungs-
gütern die Zustimmung zur Post-Shipment-Kontrolle 
als Voraussetzung zur Genehmigung verlangt werden. 
Problematisch ist jedoch, dass Zulieferungen und 
Bestandteile, die in andere Güter integriert werden 
sollen, davon ausgenommen werden. Bei Verstößen 
soll ein abgestuftes Sanktionskonzept orientiert an Art, 
Schwere und Häufigkeit des Verstoßes greifen. Zur 
Herstellung von Transparenz sind Informationen über 
Post-Shipment-Kontrollen und deren Ergebnisse im 
Rüstungsexportbericht zu begrüßen, wobei zeitnähere 
Informationen erforderlich wären. Besonders wichtig 
sind die angestrebte Meldestelle im Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für Hinweise zu 
„unbefugt weitergeleiteten oder abhandengekommenen 
Waffen“ und die Berücksichtigung verifizierter Hinweise 
bei zukünftigen Genehmigungsbescheiden.

Bereits mit der de minimis-Regelung in Artikel 3 (2) 
des deutsch-französischen Abkommens ist der erste 
Schritt hin zu einem weitgehenden Verzicht auf das 
Zustimmungserfordernis zum Re-Export gemacht wor-
den. Gemäß dem Eckpunkteentwurf soll die Bundes-
regierung zukünftig bei verbündeten EU-, NATO- und 
NATO-gleichgestellten Partnern auf das Zustimmungs-
erfordernis beim Re-Export verzichten können – und 
zwar bei zugelieferten Gütern im Wert von 100.000 € 
oder weniger.55 Diese Ausnahme vom Zustimmungs-
erfordernis soll jedoch nicht für Handfeuerwaffen, 
Technologie und Software, sowie grundsätzlich alle 
Kriegswaffen gelten. Fraglich ist, warum sich die Bun-
desregierung von diesem zusätzlichen Kontroll- und 
Sicherstellungsinstrument lossagen möchte.

„
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Es bestehen klare völkerrechtliche und europarechtliche Anforderungen an Rüstungsexporte, die Deutsch-
land im Rahmen seines Rüstungsexportkontrollregimes zu beachten hat. Diese wurden bisher in den 
bestehenden nationalen Gesetzen und in der Exportpraxis nur unzureichend umgesetzt. Auch der Eckpunk-
teentwurf für das geplante Rüstungsexportkontrollgesetz wird den internationalen Anforderungen nicht 
ausreichend gerecht und eröffnet zudem neue problematische Räume der Abweichung von internationalen 
Vorgaben. Es ist daher dringend notwendig, dass das geplante Rüstungsexportkontrollgesetz mindestens 
die internationalen und europäischen Vorgaben vollumfänglich umsetzt. Darüber hinaus sollten weiterge-
hende Maßgaben, wie das grundsätzliche Kleinwaffenexportverbot in Drittstaaten und Vor-Ort-Kontrollen 
Eingang in das Gesetz finden. 
 

1.  Auf die Kriterien des Waffenhandelsvertrags 
(ATT) sollte ebenso wie auf die des Gemeinsame 
Standpunkts der EU verwiesen werden. Sie 
sollten Grundlage für die Ausarbeitung von nati-
onalen Kriterien für Rüstungsexportkontrollent-
scheidungen sein. Falls die Kriterien von Waffen-
handelsvertrag oder Gemeinsamem Standpunkt 
restriktivere Vorgaben machen, sollten diese 
vorrangig Anwendung finden. Das gleiche gilt für 
die Kriterien der Politischen Grundsätze. Eine Auf-
nahme der Vorgaben der Politischen Grundsätze 
in ein Gesetzesvorhaben wäre wünschenswert, 
um diese nicht weiter außergesetzlich als Ergän-
zungen und Erweiterungen daneben bestehen 
zu lassen. Die besonders zu berücksichtigenden 
weiteren Aspekte des Waffenhandelsvertrags und 
des Gemeinsamen Standpunkts sind vollumfäng-
lich umzusetzen. Ermessensspielräume müssen 
so weit wie möglich vermieden werden, denn 
ansonsten können weiterhin aus geostrategischen 
oder sicherheitspolitischen Gesichtspunkten 
Rüstungsexporte in Länder genehmigt werden, in 
denen Menschenrechte (inkl. Kinderrechte) nur 
unzureichend geschützt sind oder die gegen das 
(humanitäre) Völkerrecht verstoßen. 

2.  Die VN-Definition von Kleinen und Leichten 
Waffen gemäß Waffenhandelsvertrag muss über-
nommen werden. Es sollte nicht an der engeren 
europäischen Definition gemäß der Gemeinsa-
men Aktion des Rates festgehalten werden, da 
sonst Artikel 5 (3) des Waffenhandelsvertrags 
nicht eingehalten wird. 

3.  Die im deutschen Recht enthaltene Differen-
zierung zwischen Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern findet sich weder im Gemein-
samen Standpunkt der EU noch im Waffenhan-
delsvertrag (ATT). Sie ist besonders wegen der 
in Deutschland bestehenden weniger restrikti-
ven Genehmigungspraxis für sonstige Rüstungs-
güter kritisch zu sehen und sollte aufgehoben 
werden. 

4.  Die Privilegierung der Mitglieder von EU und 
NATO sowie NATO-gleichgestellter Länder 
sollte aufgehoben werden. Sie steht im Span-
nungsverhältnis zu den Vorgaben des Grund-
gesetzes, des Gemeinsamen Standpunkts der 
EU sowie des Waffenhandelsvertrags (ATT) und 
weiterer völkerrechtlicher Regelungen. Eine 
differenziertere Betrachtung der jeweiligen Situ-
ation von miteinander im Konflikt befindlichen 
Staaten, also bei Androhung oder Anwendung 
von Gewalt gegen den Empfängerstaat, ist zu 
empfehlen. Die Einteilung in Aggressor und 
angegriffenes Land ist in den wenigsten Fällen 
klar und eindeutig.

5.  Eine Auslagerung der Prüfung von Rüstungs-
exporten auf Kooperationspartner bzw. die 
Anwendung von Mehrheitsentscheidungen steht 
in einem starken Spannungsverhältnis zu grund-
gesetzlichen Prüfvorgaben. Dadurch entsteht 
die Gefahr, dass die Anwendung verbindlicher 
nationaler oder internationaler Kriterien zurück-
gedrängt oder missachtet wird.
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6.  Die Einführung des Instruments der Ver-
bandsklage zur Sicherstellung bzw. Prüfung 
der verfassungsrechtlich vorgeschriebenen 
Bindung der Exekutive an Recht und Gesetz ist 
dringend zu empfehlen. In anderen europäi-
schen Staaten ist dies bereits Standard. 

7. Schadenersatzregelungen für Opfer des Ein-
satzes von Rüstungsgütern im Falle von rechts-
widrigen Exporten sollten unabhängig von der 
Völkerrechtskonformität des Einsatzes oder 
der Einsatzentscheidung ebenfalls eingeführt 
werden. Ein Recht der Nebenklage bei Strafpro-
zessen im Zusammenhang mit der Ausfuhr von 
Rüstungsgütern nach Kriegswaffenkontrollgesetz 
und Außenwirtschaftsgesetz bzw. dann nach 
Rüstungsexportkontrollgesetz ist außerdem zu 
empfehlen.

8. Es sollten Begründungspflichten für alle Rüs-
tungsexportentscheidungen eingeführt werden, 
also neben Kriegswaffenexporten in Drittländer 
auch jene in privilegierte Länder sowie Exporte 
für sonstige Rüstungsgüter. Die Begründungen 
sollten öffentlich zugänglich sein. Zur Erhöhung 

der Transparenz sollten neben vollumfänglichen 
nationalen Maßnahmen für bestehende Inst-
rumente, wie die EU-Datenbank, alle gefragten 
Informationen bereitgestellt werden. 

9.  Gesetzlich verankerte Kontrollmechanismen 
zum Endverbleib mit regelmäßigen Vor-Ort-Kon-
trollen in allen Empfängerländern und Konse-
quenzen bei Verstößen können einen wichtigen 
Beitrag zur Verhinderung der unerwünschten 
Weitergabe leisten. Entsprechend müssen 
die Kontroll behörden finanziell und personell 
angemessen ausgestattet werden. Die Qualität 
diplomatischer Beziehungen darf kein Hindernis 
für etwaige Sanktionen bei Verstößen gegen den 
Endverbleib darstellen.

10.  Genehmigungspflichten für Lizenzvergaben, 
technische Unterstützung sowie für Ausland-
sinvestitionen deutscher Unternehmen sollten 
eingeführt werden, um der Umgehung restrik-
tiver deutscher Vorgaben durch Lizensierung 
von Technologie und der Nutzung von Aus-
landsstandorten durch deutsche Unternehmen 
vorzubeugen.

 
 
Die in dem Eckpunkteentwurf formulierte Absicht der Bundesregierung, für eine Durchsetzung und 
Umsetzung völkerrechtlicher Vorgaben im Bereich der Rüstungsexportkontrolle in Europa und internatio-
nal einzutreten, ist zu begrüßen. Dieser Entwurf enthält erste wichtige Ansätze, bedarf jedoch konkreter 
Ausgestaltung und stringenter Umsetzung in einem Gesetzentwurf sowie der Ergänzung fehlender Ele-
mente. Wie an den entsprechenden Stellen aufgezeigt, ist es nötig, dass der Gesetzentwurf nachgeschärft 
und verschärft wird, um die völkerrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Nur so ist eine zurückhaltende 
und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik tatsächlich zu erreichen, wie sie seit Jahren von verschie-
denen Bundesregierungen proklamiert wird. 

Alle weiteren EU-Mitgliedsstaaten sind an völkerrechtliche und europäische Regelungen gebunden. Eine 
gleichförmige Umsetzung dieser Vorgaben als regulatives Mindestmaß und eine stärkere Berücksichtigung 
durch andere Staaten ist rechtlich dringend geboten. Die mögliche Verletzung derselben durch einige Staa-
ten entbindet Deutschland nicht von seinen Prüfpflichten. 

Die anvisierten Lockerungen im Bereich von EU-Gemeinschafts projekten, insbesondere die Mehrheits-
entscheidungen, sind äußerst kritisch zu bewerten und stehen, je nach Ausarbeitung, gegebenenfalls  
im Widerspruch zum Grundgesetz sowie zu völker- und europarechtlichen Verpflichtungen.
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Rote-Hand-Aktion am 12. Februar gegen den Einsatz von Kindersoldat:innen und gegen Waffenexporte. Jedes Jahr protestieren  
tausende Schüler, Schülerinnen und Erwachsene in vielen Ländern, machen Sie mit!    www.redhandday.org 

http://www.redhandday.org


Projektion an das Kanzleramt in Berlin im Jahr 2019 innerhalb der terre des hommes-Kampagne „Stoppt Waffenexporte“



Forderungen der Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffehandel!

1. Kein Export von Rüstungsgütern an menschen- 
und völkerrechtsverletzende Staaten.

2. Kein Export von Rüstungsgütern an  
Krieg führende Staaten und in Konflikt- 
gebiete

3. Exportverbot für „Kleinwaffen und Leichte  
Waffen“, dazugehörige Teile und Munition 
(gemäß UN-Definition)

4. Verbot der Lizenzvergabe zum Nachbau  
deutscher Rüstungsgüter und keine Unter-
stützung beim Aufbau von Rüstungs- 
kapazitäten im Ausland.

5. Keine Hermesbürgschaften (Kreditausfall-
versicherungen) für Rüstungsexporte.

6. Umstellung der Rüstungsindustrie auf nach-
haltige zivile Produktion (Rüstungskonversion).

terre des hommes Deutschland e.V. ist eine Kinderrechtsorganisation,  
die weltweit mehr als 350 Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien  
in über 40 Ländern fördert. Unser Ziel ist eine »terre des hommes«, eine  
»Erde der Menschlichkeit«. Wir schützen Kinder vor Krieg, Gewalt, Aus-
beutung und Missbrauch und setzen uns für Frieden, eine gesunde Umwelt 
und die Einhaltung der Kinder- und Menschenrechte ein.

Bankverbindung: Sparkasse Osnabrück · IBAN: DE34 2655 0105 0000 0111 22 · BIC: NOLADE22XXX

www.tdh.de
https://www.youtube.com/user/tdhdeutschland
https://www.facebook.com/tdh.de
https://twitter.com/tdh_de
https://www.instagram.com/tdh_de/
https://www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-deutschland/

Die Kampagne »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« 
wurde 2011 gegründet und wird von sechzehn Organisationen 
getragen. Im Aktionsbündnis der Kampagne engagieren sich  
über hundert Organisationen aus dem umwelt-, friedens- und 

entwicklungspolitischen und kirchlichen Bereich für eine Rüstungsexportpolitik, die die Einhaltung der 
Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts in den Mittelpunkt stellt. 

www.aufschrei-waffenhandel.de
https://twitter.com/AktionAufschrei

Frieden muss gefördert werden, damit Konflikte nicht länger zu Gewalt und Krieg  
führen – das ist die Überzeugung, die seit mehr als 45 Jahren hinter der Informations- 
und Kampagnenarbeit von Ohne Rüstung Leben steht. Die gemeinnützige Friedens- 
organisation setzt sich ein für das Verbot aller Atomwaffen weltweit, eine strikte 
Beschränkung deutscher Rüstungsexporte sowie Wege der zivilen Friedensförderung. 

Spendenkonto: Evangelische Bank · IBAN: DE96 5206 0410 0000 4165 41 · BIC: GENODEF1EK1

www.ohne-ruestung-leben.de

http://www.tdh.de
https://www.youtube.com/user/tdhdeutschland
https://www.facebook.com/tdh.de
https://twitter.com/tdh_de
https://www.instagram.com/tdh_de/
https://www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-deutschland/
http://www.aufschrei-waffenhandel.de
https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FAktionAufschrei
https://www.ohne-ruestung-leben.de/aktuell.html
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